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SITZUNGSUNTERLAGEN DER 69. SITZUNG DES STURA AM 27.06.2017 











Stand: 26. Juni 2017, 12:19 Ort: Neuer Hörsaal Physik, Albert-Ueberle-Str. 3-5 Uhrzeit: 19:00 Um 18:00 gibt es ein Vortreffen im StuRa-Büro. Termine von AKs, Referaten, Ausschüssen und Kommissionen rechts oben auf der StuRaSeite: http://www.stura.uni-heidelberg.de/ Anträge, Mitteilungen, Fragen, Anregungen, Berichte etc. bitte an: "[email protected]" Sitzungsunterlagen und Protokolle findet ihr hier: https://www.stura.uni-heidelberg.de/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-4legislatur.html Sitzungsleitung: Carolin Becker, Louis Roer







Tagesordnung der 69. Sitzung des StuRa am 27.06.2017 1.1 1.2 TOP 2: 
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(a) Tobias Willms 57 (b) Maik Schauerte 58 (c) David Schwarzenbacher 58 (d) Phoebe Tsorpatzidis 59 (e) Valentin von Stosch 60 11.2 Kandidatur Sozialreferat Mahmud (2. Lesung) 61 11.3 Kandidatur Sozialreferat Claudia (2. Lesung) 61 11.4 Pause & Wahl 62 TOP 12: Info: Ausschreibungen für Referate etc. des StuRa, Ämter der VS, VS-Mitglieder in Kommissionen etc. sowie Senatsausschüsse 63 TOP 13: Sonstiges 64 TOP 14: Anlagen 65 



1.1 Begrüßung 



Sitzungsbeginn: XX:XX Sitzungsende: XX:XX Protokoll: XX 



1.2 Beschluss der Tagesordnung 



Abstimmungshinweise: Die Tagesordnung wird mit einfacher Mehrheit beschlossenen. Die Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte bedarf der einfachen Mehrheit. Anträge auf Dringlichkeit bedürfen der 2/3-Mehrheit. Dringlichkeitsanträge können bereits in erster Lesung beschlossen werden. Abstimmung der Tagesordnung 



Ja 



Nein 



Enthaltung 
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TOP 2: Verabschiedung von Protokollen angesetzt: ca. 2 Minuten 



Protokolle werden nicht beschlossen, sie sind angenommen, wenn keine Änderungsanträge vorliegen. Bitte bedenkt, dass das Protokoll zur Außendarstellung des StuRa beiträgt und macht daher konkrete Vorschläge für Ergänzungen. Am besten schickt ihr sie vor der Sitzung an die Sitzungsleitung, damit sie ggf. schon im Vorfeld der Sitzung eingepflegt werden können. Alle StuRa-Protokolle, auch die zu verabschiedenden findet ihr hier: • 30.05.2017 https://www.stura.uni-heidelberg.de/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-4legislatur.html Derzeit sind vorläufig und somit noch nicht zu verabschieden: Diese Protokolle liegen noch nicht zur Abstimmung vor. Hinweis auf die Protokolle der Referatekonferenz: https://www.stura.uni-heidelberg.de/referate/sitzungen-und-protokolle-der-referatekonferenz.html Abstimmung zum TOP Protokolle 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



30.05.2017 















13.06.2017 
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TOP 3: Infos, Mitteilungen, Kurzberichte und Termine 



3.1 Bericht und Mitteilungen aus der Referatekonferenz 



Protokolle der Refkonf: https://www.stura.uni-heidelberg.de/referate/sitzungen-und-protokolle-der-referatekonferenz.html 







3.2 Info: Mitteilungen der Sitzungsleitung, der Vorsitzenden der VS, der Referate und sonstige Berichte 



Allgemeine Infos (a) Bericht vom Vorsitz (b) Bericht der Sitzungsleitung (c) Bericht des Finanzreferates (d) Bericht AK Lehramt (e) Bericht Wahlausschauss (f) Bericht des Kulturreferates (g) Bericht Referat für Lehre und Lernen (h) Bericht PoBi Referat (i) Bericht Sozialreferat 



•



• • • •



die Härtefallkommission zur Vergabe der Notlagenstipendien ist für die neue Legislaturperiode des StuRa zu besetzen. Kandidaturen sind ab sofort möglich. Es sind 4 Plätze zu vergeben. Meldet euch gerne beim Sozialreferat ([email protected]) für mehr Infos! Kandidaturen bitte an [email protected] es gab ein Treffen mit der Welcome-Abteilung der Universität Heidelberg um zu besprechen, wie die Situation Geflüchteter aussieht in Verbindung mit dem Notlagenstipendium allgemeine Sozialberatung durchgeführt Terminankündigung : http://www.fzs.de/termine/event_1193.html Einladung: Die soziale Lage von Student*innen in Zeiten von Gentrifizierung und Mindestlohn Freitag, 21.07.2017, 16:00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2017, 14:00 UhrDas Seminar greift die Ergebnisse der 21. Sozialerhebung auf und stellt diese in den Fokus aktueller studentischer Sozialpolitik. Es findet in der Jugendherberge Darmstadt statt. Meldet euch bei Interesse oder Fragen gerne beim Sozialreferat ([email protected]). 
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3.3 Termine: Treffen, AG, Vortreffen, Partys etc. 







Was? 



Wann? 



Wo? 



Weitere Infos/Vortreffen 



Weitere Infos: https://www.stura.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2017/march/26/article/rechtsberatung-im-sose-2017.html 



Interessierte für den Vorsitz 



Sprechstunde Wahlausschuss 



Freitag ab 13:00 



StuRa Büro 



Mittwoch 11 - 12 



Sandgasse 



Mittwochs 13:00 bis 14:00 Uhr 















Ausführliche Informationen zu diesen Terminen findet ihr immer auch auf der StuRa-Seite: http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=uni&style=Hochschul%25und%25Bildungspolitik Die Termine von Gremien werden hier nochmals gesondert aufgeführt: http://sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine Informationen zu den StuRa-Verteilern findet ihr hier: http://www.stura.uni-heidelberg.de/studierendenrat/interessante-mailinglisten/ (a) Termine des StuRa - Sommersemester 2017: 







6 



04.07.2017 18.07.2017 25.07.2017 (evtl. Sondersitzung) 







27.06.2017 – StuRa Sitzung 







TOP 4: Wahlen und Urabstimmungen Hinweis: Sofern zu Info-Tagesordnungspunkten nicht das Wort gewünscht wird, wird hierüber nicht gesprochen. Wenn jemand es wünscht, kann man jedoch sehr wohl darüber reden – gerne auch in der nächsten Sitzung in einem ordentlichen Tagesordnungspunkt. 



Info: Allgemeine Informationen Auf der Wahlseite bzw. ihren Unterseiten findet ihr auch die Termine für Wahlen und Urabstimmungen in den einzelnen Fächern, Hinweise zur Anmeldung und Durchführung der Wahlen, zur Kandidatur sowie und die Ergebnisse der Fachschaftsrats- und Fachratswahlen: https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen.html Einen Überblick über die laufenden Wahltermine findet ihr hier: http://sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=wahlen&title=Wahlen 



Info: Fachrats- und Fachschaftsratswahlen im Wintersemester 2016/17 Im Wintersemester 2016 sollten in allen Fächern die Wahlen zu den Fachräten und in diesen Fächern – außer in Sport – auch die Fachschaftsratswahlen. Für die Anmeldung benutzt bitte das entsprechende Formular. Frühzeitige Anmeldung erleichtert allen die Planung – der Wahlraumausschuss muss auch noch nicht bei der Anmeldung feststehen. 



Info: Sprechstunde der AG Wahlen und des Wahlauschusses Die Sprechstunde der AG Wahlen ist freitags von 13-15 Uhr. Gäste und Interessierte sind immer herzlich willkommen. Info: Wahlerergebnisse online: auf dieser Seite findet ihr die Wahlergebnisse https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen-gremienarbeit/wahlergebnisse.html die Ergebnisse dieses Semesters findet ihr hier (wird fortlaufend aktualisiert): https://www.stura.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Fachschaftsraete/Ergebnisse_WiSe16.pdf Wahlomat: https://www.stura.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2017/april/13/article/wahl-o-matfuer-die-stura-wahl-macht-mit.html 
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TOP 5: Finanzanträge 



5.1 Finanzantrag Kühltruhe (1. Lesung) 



GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 27.06.2017 







Finanzierungsantrag 



Für die StuRa-Sitzung/Refkonf-Sitzung am 27.06.2017 



Finanzvolumen des Antrags: max. 1000 € 



Wer seid ihr (Antragsteller*in): Fachschaft Physik, Marius Andresen ([email protected]), Fachschaft MathPhys, 1.301, INF 205, 69120 Heidelberg 



Was soll finanziert werden (Verwendungszweck): zwei transportierbare Kühltruhen mit ca. 350 l Innenvolumen und 230 V-Anschluss 



Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen (Antragsbegründung): Die Kühltruhen sollen in die Ausleihe der VS integriert werden, sodass Hochschulgruppen und Fachschaften diese für Kulturveranstaltungen ausleihen können. Warum ist das sinnvoll? Gerade im Sommer veranstalten zumindest wir (FS MathPhys) immer mal wieder Feste, wo wir gekühlte Getränke im Freien verfügbar haben wollen. Aktuell nutzen wir dafür teilweise eine Truhe des Studierendenwerks. Hat die VS selbst eine solche Truhe, ist sie unabhängig und mehr Studierende können auf sie zugreifen. 



Weitere Informationen: Empfehlung: Die allgemeine Fachschaftenrücklage bietet sich hier für die Finanzierung an, da vermutlich viele Fachschaften auf die Truhe zurückgreifen werden. Weiterhin bietet es sich an, dass eine Truhe einen Ausleihplatz im Neuenheimer Feld bekommt, sodass die Feldfachschaften die Truhe nicht durch die halbe Stadt bei Veranstaltungen im Feld transportieren müssten. 
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5.2 Finanzantrag Collegium Academicum (1. Lesung) GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 27.06.2017 



Finanzvolumen des Antrags: Gesamtsumme: 1472,03 – Druck von Info-Broschüren des Collegium Academicums (1000 Stück dieumweltdruckerei.de): 1.061,07 € – Druck von Direktkreditflyern (1000 Stück dieumweltdruckerei.de) 133,40 € – Druck von A6 Info-Flyern über die Projektgruppe (5000 Stück dieumweltdruckerei.de) 77,56 € – Kostenpuffer 200 € (Falls andere Papierqualität oder Änderung der Stückzahl). Wenn keine Mehrkosten anfallen, werden diese nicht abgerechnet. 



Wer seid ihr (Antragsteller*in): Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die kulturell, gesellschaftlich, sozial und politisch aktiv sind. Wir planen das selbstverwaltete Studierendenwohnheim Collegium Academicum auf der Konversionsfläche US Hospital. Als Projektgruppe werden wir laut einem Grundsatzbeschluss seit Ende 2015 offiziell vom StuRa Heidelberg unterstützt. Förderverein Collegium Academicum Heidelberg e.V. https://collegiumacademicum.de/ Kontaktperson: 



Julian 



Waibel, 



Mobil: 



01575 



2591141, 



Mail: 



[email protected] 



Was soll finanziert werden (Verwendungszweck): Für die Umsetzung des Projekts muss ein großer Unterstützerkreis gebildet werden. Dafür benötigen wir weitere Info-Broschüren und Flyer. Eine der größten Aufgaben der Projektgruppe besteht zurzeit darin, Direktkredite für die Finanzierung der Bauplanungen und des Grundstückkaufs einzuwerben. Für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts müssen in den nächsten Monaten weitere 400.000 € solcher Kredite eingeworben werden. Für diese Aufgabe sind umfangreiche Infomaterialien unbedingt notwendig. 



Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen (Antragsbegründung): 
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Das Collegium Academicum ist selbstverwaltetes Studierendenwohnheim, Kulturstätte und Studierendenzentrum. Es richtet sich an die Studierendenschaft Heidelbergs, aber auch an Auszubildende und Menschen zwischen Schule und Studium. Es wird über 220 jungen Menschen bezahlbaren Wohnraum und einen Ort bieten, an dem gemeinschaftliches Lernen gesellschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit aktiv gelebt werden. Neben Wohnraum planen wir große Veranstaltungsflächen und Seminar-/Lernräume. Diese Räume sollen insbesondere auch studentischen Gruppen für Kunst, Kultur, Lesekreise, Diskussionsveranstaltungen, Vorträgen etc. zur Verfügung gestellt werden. Damit wollen wir einen lebendigen Freiraum für die Studierendenschaft in Heidelberg schaffen. Einen Ort, den es im vom Platzmangel und renditeorientierten Heidelberger Immobilienmarkt nicht gibt, aber den es aus unserer Sicht dringend braucht. Wir würden uns sehr freuen, wenn der StuRa dieses Unterfangen in Form dieses Antrags weiter unterstützt. 



5.3 Finanzantrag Vortragsreihe über StuRa und Institutionen in denen er Mitglied ist (1. Lesung) 



GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 27.06.2017 



Antragsart: Finanzantrag Antragssteller*innen: Eva Gruse, Tenko Glenn Bauer Antragstext: Für eine Vortragsreihe im WiSe werden folgende Gelder zur Verfügung gestellt. Die Posten der einzelnen Vorträge sind untereinander deckungsfähig. Honorar und Reisekosten (inkl. Übernachtung ggf.) jew. 200€ (=400€) für je 7 Vorträge/Diskussionsrunden Gesamt: 2800€ , Haushaltsposten: 48 Werbekosten für Plakate und Flyer: 150€ Gesamt: 150€, Haushaltsposten: 4140 Gesamt: 2950€ • Themen: 
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1. fzs - Evtl. zu Lernfabriken Meutern oder zu aktuellen Themen je nach politische Situation im Herbst+ Vorstellung der Arbeit des Verbands • Reisekosten + Honorar 2. LaStuve - Vorstellung der Arbeit + Aktuelle Themen (LHG-Novelle, Studiengebühren) Reisekosten + Honorar 3. BdWi - VG Wort • Reisekosten + Honorar 4. ABS - Studiengebühren Reisekosten + Honorar 5. BAS - Situation internationaler Studis in der BRD bzw. von Geflüchteten und staatenloses Studis Reisekosten + Honorar 6. DAAD - Vorstellung der Arbeit und der Schwerpunkte Reisekosten + Honorar 7. VSB - Vorstellung des Projekts "Studienplatztausch" Reisekosten + Honorar Antragsbegründung: Die Idee der Veranstaltungsreihe ist, dass Studierende einen Einblick in die Arbeit der Organisationen bekommen, in denen die VS Mitglied ist. Dabei geht es insbesondere um die Zusammenhänge zur hochschulpolitischen Arbeit dieser Organisationen und die Dinge welche die VS mittel-und unmittelbar betreffen. Zudem besteht Kontakt mit der PH, um die Veranstaltungsreihe potentiell zusammen zu gestalten, und sich somit stärker miteinander zu vernetzen und Kosten zu senken. Da dies aber noch nicht endgültig absehbar ist und der Beschluss in diesem Semester fallen sollte, um die Reihe VOR Semesterbeginn zu planen, wird erst einmal die gesamte Summe beim StuRa beantragt. Wie angedeutet ist die politische Arbeit, die in den verschiedenen Organisationen getätigt wird wesentlich auch für die politische Arbeit der VS, da in den Organisationen zu spezifischen Themen von hochschulpolitischer und wissenschaflicher Relevanz gearbeitet/-forscht wird, und die VS für die eigene Arbeit auf diese Grundlagen hervorragend zurückgreifen kann. Zudem halten wir es für sehr wichtig, den Studierenden näher zu bringen, in welchen Organisationen die VS sich engangiert und welche Möglichkeiten Studis haben sich direkt einzubringen bzw. auf welche Weisen sie mittelbar auf die Arbeit dieser Organisationen einwirken können. •
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Es ist angedacht nach dem Vortrag immer eine Diskussionsrunde zu dem Vortragsthema und der Organisation durchzuführen. Erläuterungen zu den einzelnen Organisationen: fzs Der freie zusammenschluss der student*innenschaften ist der Dachverband der Studierendenschaften auf Bundesebene, und wird als solcher auch im Bundestag bzw. vor dessen Ausschüssen gehört - so hat der fzs bspw. am neuen Mutterschutzgesetz mitgewirkt. Die Mitgliederversammlung trifft sich in der Regel zweimal im Jahr, währenddessen arbeiten verschiedene Ausschüsse, wie der Ausschuss Studienreform oder Frauen- und Genderpolitik. Der Dachverband ist ein Verein und nicht verfasst, da es keine gesetzliche Studierendenvertretung auf Bundesebene gibt; im Gegensatz zu bspw. Österreich. LaStuVe Die Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) ist der Zusammenschluss der Studierendenschaften in Baden-Württemberg (und existiert analog in allen anderen Bundesländern auch). Hier wird die politische Arbeit auf der Landesebene koordiniert und erarbeitet, z.b. zu den Studiengebühren in BaWü oder auch zur kommenden LHG Novelle. Die LaStuVe ist laut LHG inzwischen wie die VS auch "verfasst" hat sich aber aufgrund Beschlussfähfigkeitsprobleme noch nicht konstutiert. Sie trifft sich also bis dato einfach so, in der Regel einmal im Monat, was ihrer Arbeit keinen Abbruch tut. BdWi Bund demokratscher WissenschaftlerInnen. Wie er selbst schreibt: Seit seiner Gründung 1968 engagiert sich der BdWi für eine Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung. Er bezieht auf Kongressen, in wissenschaftlichen Publikationen und politischen Stellungnahmen öffentlich Position zu Fragen von Wissenschaft, Forschung und Hochschulentwicklung. Im BdWi haben sich knapp tausend Natur-, Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen zusammengeschlossen. Sie alle verbindet ihr gemeinsames Interesse an einer emanzipatorischen Wissenschafts- und Bildungspolitik. Im BdWi-Beirat sitzen auch explizt studentische Mitglieder, die studentische Interessen in den BdWi hinein und auch wieder heraustragen. Der Verband engagiert sich im studentischen Bereich insbesondere bei Gesetzesnovellierungen und sonstigen politschen Initiativen (z.B: Studiengebühren, LHG-Novelle, Exzellenz-Strategie) ABS Aktionsbündniss gegen Studiengebühren. Diese Organisation ist eigentlich selbsterklärend. Bis vor 2 Jahren schon tot geglaubt, engagiert sich das ABS nun mit aller Kraft gegen die Studiengebühren in BaWü und NRW. BAS Bund ausländischer Studierender. Selbstbeschreibung: Der Bundesverband ausländischer Studierender (BAS) e. V. ist die Interessenvertretung der ausländischen und staatenlosen Studierenden sowie der Studierenden mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist der bundesweite Zusammenschluss der ausländischen Studierendenvertretungen an den deutschen Hochschulen. DAAD 
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Nicht alle wissen es, aber beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) dürfen auf den Mitgliederversammlungen auch Studivertretungen mitreden, sofern sie Mitglied sind. Dabei regelt der DAAD die Rahmenbedingungen für den Austausch mit anderen Hochschulen und fördert insbesondere ab dem MA-Level (aber auch BA) Forschung von "deutschen" Studis im Ausland. VSB Der "Verein zur Förderung studentischer Belange" organisiert vor allem den Studienplatztausch. Dabei handelt sich um die Möglichkeit das Studis ein Semester lang (oder permanent) ihren Studienplatz tauschen. Ausführich dazu hier: http://studienplatzausch.webnode.com/ 



5.4 Finanzantrag Stolperstein (1. Lesung) 



GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 27.06.2017 



Finanzvolumen des Antrags: Es werden 120€ beantragt. Wer seid ihr (Antragsteller*in): 



Jacqueline Dotzer ([email protected]) Fachschaft Geschichte ([email protected] Was soll finanziert werden (Verwendungszweck): 



Es soll ein Stolperstein finanziert werden. (zum Konzept der Stolpersteine: http://www.stolpersteine.eu/). Diese Kosten beinhalten: Vorbereitungsarbeiten durch Gunter Demnig und sein Team, Materialkosten, Fertigung, Versand/Lieferung. Die Verlegung der Steine erfolgt bis auf wenige Ausnahmen vom Künstler selbst. 13 
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Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen (Antragsbegründung): 



Es handelt sich um die Verlegung eines Stolpersteins für einen sozialistischen deutschen Studenten jüdischen Glaubens, der im nationalsozialistischen Heidelberg politischen Widerstand gegen das Gewaltregime geleistet hat. Der Jura-Student Helmut Willi Meyer (*1912) wurde im August 1936 wegen eines Briefes mit antifaschistischem Inhalt an seine Freundin A. Bauer inhaftiert und der „Heimtücke“ angeklagt. Heimtücke ist ein besonderer Strafbestand, den die Nationalsozialisten eigens entwickelt hatten. Neben Tatsachenäußerungen wurden auch Meinungen und Werturteile systematisch unter Strafdrohung gesetzt. Bei den Ermittlungen der Gestapo gegen Meyer wurden in seiner Wohnung zahlreiche kommunistische Schriften sowie selbstverfasste regimekritische Gedichte aufgefunden. Ein Glück für Meyer, dass die Beamten keinerlei Anhaltspunkte für seine studentische Widerstandsgruppe fanden. Laut Max Oppenheimer versammelte Meyer zu dieser Zeit nämlich einen Kreis von fünf bis sechs Gleichgesinnten um sich, der sich auf einer Insel im Neckar, etwa auf Höhe des heutigen Thermalbads, traf. Eine Aktivität dieser Gruppe war das Abhören des Senders der Internationalen Brigaden aus Madrid. Ein Produkt der Gruppe war ein Flugblatt zum Spanischen Bürgerkrieg, in dem ein Aufruf zum Widerstand gegen den Krieg enthalten war. Nach einer extensiven Ermittlungsphase gegen Meyer fand am 18. Dezember 1936 die Verhandlung vor dem Sondergericht Mannheim statt. Meyer wird vom Gericht als politischer Schädling kommunistischer Ausrichtung verurteilt. Das Urteil lautete 10 Monate Gefängnis unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Nach Verbüßung der Haftstraße wird Meyer von der Gestapo ins „Konzentrations-und Schulungslager“ Kislau in Baden gebracht und daselbst von 15. Juni 1937 bis 15. November 1937 inhaftiert. Von Juni bis Juli 1938 wurde er erneut von der Gestapo verhaftet und für die Dauer eines Monates im Heidelberger Gefängnis interniert. Gemäß dem Konzept der Stolpersteine soll Helmut Willi Meyer , dem es im Jahr 1938 gelang in die USA zu emigrieren, durch die Stolperstein-Verlegung) im Geiste mit seinen von den Nationalsozialisten ermordeten Eltern Harry und Meta Meyer zusammengeführt werden. Im November 2017 sollen die insgesamt drei Stolpersteine in der Steubenstraße 36 in Neuenheim, Heidelberg verlegt werden. Der politische Widerstand des Heidelberger Studenten Helmut Meyer gegen das NS-Gewaltregime soll in Form eines Stolpersteines gewürdigt werden. Es obliegt der Verantwortung der Nachgeborenen Helmut Meyer und sein Engagement nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. So ist es besonders Aufgabe der Universität Heidelberg mit ihrer besonderen Rolle im Nationalsozialismus sowie der aktuellen Studierenden dieses Schicksal dem Gedächtnis der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und so die Heidelberger Bürger*innen im Alltag über die Familie Meyer stolpern zu lassen. 
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Weitere Informationen: Der Stolperstein für Meta Meyer (120€) wird von einer Privatperson aus Neckargemünd finanziert und der Stolperstein für Harry Meyer (120€) von der Fachschaft Geschichte. Somit blieben noch die 120€ für den Stolperstein für Helmut Willi Meyer, welche vom StuRa finanziert werden können. 







5.5 Finanzantrag Zeitschriften Medizin Mannheim (1. Lesung) 



GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 27.06.2017 



Finanzvolumen des Antrags: 3.200€ 



Wer seid ihr (Antragsteller*in): Fachschaft Medizin Mannheim Finanzverantwortlicher Leon Schütze [email protected] 



Was soll finanziert werden (Verwendungszweck): Finanzierung von Zeitschriftenabonnements für die Leseecke in der Bibliothek der medizinischen Fakultät Mannheim für das Kalenderjahr 2018 
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Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen (Antragsbegründung): Im Jahre 2014 wurde auf Wunsch der Studierenden in der Bibliothek der medizinischen Fakultät Mannheim eine Leseecke eingerichtet mit Abonnements einiger Tageszeitungen und Zeitschriften. Dies erfolgte hauptsächlich aus zwei Gründen. Regelmäßige Lernpausen sind erwiesenermaßen unumgänglich um produktives Arbeiten auch in lernintensiven Phasen gewährleisten zu können, und gerade in der Examensvorbereitung sind acht oder mehr Stunden Nettolernzeit für unsere Studierenden keine Seltenheit. Sowohl als Anreiz überhaupt regelmäßige Pausen einzulegen, als auch als Möglichkeit diese „sinnvoll“ nutzen zu können findet die Leseecke seit Bestehen regen Zuspruch. Ein weiterer großer Benefit der Leseecke besteht in der Möglichkeit der kontinuierlichen (Tages-)politischen Bildung der Studierenden. Gerade dieser Aspekt im Sinne einer ganzheitlichen Bildung sollte auch im Interesse des Studierendenrates sein, der die politische Bildung der Studierenden sogar als Aufgabe in seiner Satzung verankert hat. Zeitschriften des Vortags/der Vorwoche werden nicht weggeschmissen, sondern werden ausgelegt und können von jedem Studierenden mit nach Hause genommen werden. Für den Jahresbetrag von 3.200€ sollen wie in den letzten Jahren folgende Zeitschriftenabonnements finanziert werden: - Süddeutsche Zeitung - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Taz - Die Zeit - Der Spiegel - Mannheimer Morgen - The European 



Weitere Informationen: 



Von 2014 bis 2016 wurde die Leseecke aus den alten Qualitätssicherungsmitteln finanziert. Nachdem diese für das Jahr 2017 wegfielen erfolgte die Finanzierung für 2017 aus den neuen Qualitätssicherungsmitteln nach studentischem Vorschlagsrecht. Für 2018 wurde zur Frist am 15.05. ebenfalls ein QSM-Antrag gestellt. Nach Prüfung durch die Verantwortlichen des StuRa und der Universität wurde jedoch festgestellt, dass die Maßnahme nicht den Maßstäben genügt die für eine Bewilligung von QSM angelegt werden, weshalb der Antrag dies Jahr abgelehnt wurde. Die Mittel unserer Bibliothek sind ebenfalls vollkommen ausgeschöpft. Daher stellen wir nun in Absprache mit dem Vorsitz des StuRa einen Antrag auf Bewilligung von zentralen StuRaGeldern. Uns ist bewusst, dass ein ähnliches Angebot schon in der ZUB in Heidelberg besteht. Es liegt unserer Meinung nach allerdings auf der Hand, dass unseren Studierenden dies Angebot praktisch nicht zugutekommt – von keinem Studierenden kann erwartet werden, dass er sich um eine Zeitung zu lesen 45 Minuten in die Bahn nach Heidelberg setzt. Allein aus dem Grund der Gleichberechtigung aller Studierenden sehen wir daher eine ausreichende Grundlage für die Finanzierung. 







5.6 Finanzantrag Podiumsdiskussion „CRISPR CAS 9“ (1. Lesung) 



GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 16 
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Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 27.06.2017 



Finanzvolumen des Antrags: 1600 € Wir werden intern im IPMB weitere Finanzierung beantragen. 



Wer seid ihr (Antragsteller*in): Eine Gruppe MoBi Studierender (Molekulare Biotechnologie), die im Namen der MoBi Fachschaft und des IPMB (Institut Pharmazie und Molekulare Biotechnologie) arbeitet. Bisher keine ofizielle Abteilung und auch kein ofizieller Name. Mitglieder: Ian Dirk Fichtner (2 Fachsemester) – [email protected] Aline Reuter (6 Fachsemester) – [email protected] Lelia Wagner (6 Fachsemester) – [email protected] Lorna Rinck (6 Fachsemester) – [email protected] Stephanie Metz (4 Fachsemester) – [email protected] Unter Aufsicht von Frau Dorothea Kaufmann (Studienkoordination IPMB) - [email protected] 



Was soll finanziert werden (Verwendungszweck): Unsere Gruppe organisiert am 4. November 2017 eine Podiumsdiskussion über das aktuellle Thema „CRISPR CAS 9“ in Heidelberg. Wir erwarten/hoffen ein grosses Publikum, mindestens 200 Personen. Das Symposium soll eine Informations- und Diskussionsplattform für die wissenschaftliche Gemeinschaft als auch im Besonderen für die Öffentlichkeit darstellen (auch interessierte Schulklassen werden eingeladen). Nach einem jeweiligen 20 Minuten Fachvortrag würden wir einen interdisziplinaren Austausch der aus unterschiedlichen Fakultäten stammenden Redner initiieren. TAGESABLAUF: Zeit 



Vortragender 



Titel 



14:15-14:30 







Begrüßung 



14:30-15:14 



Dr. Dirk Grimm 



Einführungsvortrag 
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15:30-15:50 



Prof. Axel W. Bauer 



Ethische Stolpersteine auf dem Weg zum optimierten Menschen 



16:00-16:25 



Frederik Durczok + HiWi 



Überlegung zur Antropologie. Was ist eigentlich die Natur des Menschen. Wissen, Macht und Verantwortung 



16:25-17:30 







Pause mit kostenloser Verpflegung (Catering) 



17:30-17:50 



Dr. Joachim Boldt 



Biohacker und gene drives. Geht es noch mit ethischen Dingen zu? 



18:00-18:20 



Dr. Kathleen Borner 



Vortrag HIV 



18:30-18:50 



Dr. Ingo Janausch oder Stellvertre-



Rechtliche Grundlagen 



ter 19:00-19:30 







Moderierte Podiumsdikussion mit Öffnung ans Publikum 



19.30- 







Schlusswort 



KOSTEN Grund 



Summe [€] 



Catering (Feldmensa) 



100 Personen x 10 = 1000 



Werbung: 



100 Poster x 1,00 = 100 



• •



Poster Flyer 



500 Flyer x 0,40 = 200 



Honorar für die Sprecher (Abendessen im Olive) 



7 Sprecher x 30 = 210 



Einweisungs- / Sicherheitsdienst (freiwillige MoBi Studierenden) 



3 Personen x30 = 90 



Aufwandsentschädigung ∑ 



1600 



Leider können Preise noch nicht präzise angegeben werden. Es wurden aber schon Vergleichsangebote eingeholt. 



Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen (Antragsbegründung): Über die neue Gentechnologie „CRISPR CAS 9“ und ihre aktuelle und zukünftige Wichtigkeit hat man schon mal gehört, jedoch fehlt ein allgemeines Wissen und Verständnis. Das Ziel des Symposiums ist, Studierenden sowie der breiten Öffentlichkeit einen Zugang zur wissenschaftlichen Seite zu geben und einen interdisziplinären Diskurs zu eröffnen. 



18 







27.06.2017 – StuRa Sitzung 



Da dieser Diskurs der Öffentlichkeit zugänglich ist, wird Schulklassen die Teilnahme angeboten. Wir geben Studierenden die Möglichkeit sich in ihrem Fachbereich anderweitig zu engagieren und Interessen auszuleben, die das Studium aus Kapazitätsgründen nicht abdeckt. Wir wollen in Zeiten von „Fakenews“ und co. dazu beitragen, die Verbreitung von ausschliesslich wissenschaftliche Fakten zu fördern. Wir bieten unseren Mitmenschen eine Plattform, um sich weiter zu bilden. Das Symposium wird eine neutrale Haltung einnehmen und so Raum für individuelle Meinungsbildung geben. Wir erhoffen einen Andrang von mindestens 200 Studierenden und Interessierten. Dieses Event soll den Grundstein legen, damit Studierende weitere Diskussionen dieser Wichtigkeit halten. Dies ist ein Event von Studierenden für Studierende. Studierende agieren am Puls der Wissenschaft. So sollten in Zukunft Studierende diesen Diskurs leiten und fördern. 



Weitere Informationen: 



Es wurden keine weitere Anträge auf Finanzieruzng gestellt. Wir werden intern im IPMB weitere Finanzierung beantragen. Wegen der neutralen Haltung des Symposiums können wir weder politisch noch aus der Industrie fínanzielle Mittel beantragen. Deswegen ist es wichtig, dass die Finanzierung von studentischer Seite kommt. Der ganze Beitrag des Antrags ist WICHTIG, wenn er zu hoch ist, wären die Kosten für das Catering wichtiger. 







5.7 Finanzantrag StuRa Schachgruppe (2.Lesung) 



GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 08.06.2017 



Finanzvolumen des Antrags: StuRa-Schachgruppe – benötigte Finanzmittel Material Bretter und Figuren - 8 x 12,50 Euro Schachuhren - 8x 29,00 Euro Bestellung von Schachbüchern oder Trainings-DVDs Summe 
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Wer seid ihr (Antragsteller*in): Sebastian und Sven 



Was soll finanziert werden (Verwendungszweck): Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Gründung einer StuRa-Schachgruppe 



Wir möchten gerne eine am Studierendenrat der Universität Heidelberg angegliederte StuRaSchachgruppe gründen und beantragen zu diesem Zweck die finanzielle Unterstützung durch den Studierendenrat der Universität Heidelberg. Zugleich bitten wir um die Nutzungsmöglichkeit von Räumen des StuRa-Büros für Treffen der Gruppe und beabsichtigte Trainingsangebote. Mit unserem Antrag greifen wir einen Beschluss auf Anschaffung von Schachbrettern und – materialien auf, der zu seiner Zeit zwar beschlossen aber dann nicht umgesetzt wurde (siehe Auflistung). Zugleich möchten wir diesen Antrag so erweitern, dass ein gezieltes Training und ein Austausch über aktuelle Entwicklungen der Eröffnungstheorie, Studium der Klassiker, Taktiktraining oder Auseinandersetzung mit Schachstudien möglich werden. Unsere Zielvorstellung ist es damit, dass nicht nur eine Spielmöglichkeit besteht, sondern gezielte Trainingsmöglichkeiten für den Schachsport geschaffen werden. Um dies auf den Weg zu bringen, benötigen wir einen kleinen Etat, mit dem Schachbücher und Trainings-DVDs angeschafft werden können. Der Schachsport ist wie andere Sportarten ganz normal über den Deutschen Schachbund (http://www.schachbund.de/) im Deutschen Sportbund organisiert. Einen Verbund von Hochschulschachsportgruppen gibt es ebenfalls, wie in bestimmten Abständen auch Hochschulschachmeisterschaften durchgeführt werden. Die Anzahl von 8 Brettern und Schachuhren ergibt sich aus der regulären Mannschaftsgröße im Schachsport. Sofern der StuRa bereit ist, die Gruppe zu unterstützen, könnten wir in bestimmten Abständen Trainings zu bestimmten Themenbereichen anbieten. 
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TOP 6: Beschluss der Sitzungstermine für das Semester 2017/2018 Antragsteller: die Sitzungsleitung Für das Wintersemester 2017/2018 werden folgende Termine beschlossen: 17.10.2017 31.10.2017 14.11.2017 28.11.2017 12.12.2017 19.12.2017 (eventuelle Sondersitzung) 09.01.2018 23.01.2018 06.02.2018 è 31.10 ist ein Feiertag, alternativ: 24.10.2107 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 29.12.2017 09.01.2018 23.01.2018 06.02.2018 
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TOP 7: Antrag auf Grundsatzposition gegen jede Form von Benotung an einer Hochschule (2. Lesung) beachte Änderungsantrag, Beratungszeit verlängert GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 30.05.2017 



Antragsart: Inhaltliche Positionierung Antragsteller*innen: Referat für hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat), Eva Gruse und Tenko Glenn Bauer Antragstitel: Grundsatzpositionierung zur Notengebung: Antragstext: Der StudierendenRat der Universität Heidelberg lehnt Benotung im allgemeinen und besonders an der Hochschule ausfolgenden Gründen ab: 1. Noten haben keine konstruktive Rückmeldefunktion. Nachdem die Fehler der Lernenden sachlich von der Lehrkraft analysiert wurden, ist die logische Schlussfolgerung: "Wer macht welche Fehler und wie kann geholfen werden?" Doch anstatt den Lernfortschritt in dieser Weise zu unterstützen, werden Fehler quantifiziert und die Fehlerhäufigkeit wird in eine Note übersetzt. Dadurch findet eine Problemverlagerung statt: "Wie viele Fehler macht er*sie?" Das Individuum wird nicht als solches wahrgenommen. Noten dienen lediglich zur Aufstellung subjektiver Ranglisten von Lehrenden. Dies ist Ausdruck einer Gleichgültigkeit den Lernenden und dem Lernprozess gegenüber. 2. Noten sind ein ungeeignetes Messinstrument. Die Notengebung gibt vor, Leistungsaussagen zu machen. Die Prüfungsformen aber, die zur Notenvergabe führen, sind nicht valide. Es kann gezeigt werden, dass außer der Leistung im Prozess der Notengebung viele Störfaktoren erheblichen Einfluss haben. Das führt in der Regel dazu, dass Noten keine individuelle Rückmeldung zum Lernfortschritt geben, sondern zu einem großen Teil auch Spiegel der Herkunft sind. 3. Noten sind ein Mittel der sozialen Auslese. Mit Hilfe der Noten führt die Hochschule eine gesellschaftliche Selektionsfunktion aus, die Menschen in Sieger*innen und Verlierer*innen kategorisiert. Das Studium ist eine Vorentscheidung der Lebenskarriere. Chancengleichheit 22 
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besteht vermeintlich, dabei wird jedoch ausgeblendet, dass Student*innen mit unterschiedlichen Voraussetzungen an diesem System teilnehmen. 4. Noten haben eine kurze "Zerfallszeit". Der Lernstoff wird unter das Maß der Zeit gebeugt, also gibt es ein vorgegebenes Zeitpensum zum "Erlernen" des Stoffes als personenunabhängige äußere Schranke des Lernens. Notengebung ist nur ein momentaner Ausdruck des Lernstandes und wird nicht dem Lernprozess des* der Lernenden gerecht. Daraus folgt, dass Notengebung irreversibel ist. 5. Noten erschweren, dass Student*innen aus Interesse an ihrem Studium lernen. Student*innen lernen für Noten, da diese für den Abschluss einen wichtigen Tauschwert haben. Das führt zu der Absurdität, dass der Lerngegenstand für die Student*innen beliebig wird. Es wird kurzfristig gelernt, damit Wissen für Tests abrufbar ist, anstatt nachhaltig zu lernen. 6. Noten haben Auswirkungen auf die Persönlichkeit der Lernenden. Schlechte Zensuren stigmatisieren den*die einzelne*n und werden häufig auf individuelles Versagen zurückgeführt. Dies stört die Entwicklung der Persönlichkeit und kann negative Auswirkungen auf diese haben: Hemmungen, Angsterfahrungen, psychische Störungen, Gewalttätigkeit bis hin zum Suizid. Wenn Wissen mit Gefühl der Angst verknüpft und gespeichert wird, führt das aus kognitionspsychologischer Sicht nachweislich zu einer Verhinderung nachhaltigen Lernens. 7. Noten haben Auswirkungen auf die Lehrperson. Durch das erzwungene Machtinstrument der Note wird die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Student*innen von vornherein gestört, die Beratungs- und Betreuungsfunktion steht hierzu im Widerspruch. 8. Noten sind ein Repressionsmittel. Noten dienen nicht nur der Disziplinierung von Student*innen sondern auch von Lehrpersonen. Denn Lehrpersonen stehen über die Praxis ihrer Notenvergabe in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, gerade wenn die Kultusministerien und Hochschulrankings die Notenvergabe auswerten und bewerten. Da Lernen ein konstruktiver Prozess ist, der individuell und personengebunden abläuft, sollte dieses Rückmeldesystem individualisiert und nicht quantitativ, sondern qualitativ sein. Deshalb fordern wir: • die Notengebung an der Hochschule abzuschaffen • keine vergleichbaren Selektionsinstrumente einzuführen • im Studium konstruktive Rückmeldungen zu geben, um die Lernenden zu fördern (z.B. Selbstreflektion, schriftliche Rückmeldung, ein Gespräch). Begründung: Dieser Antrag ist, wie die Anträge zu Klausuren und zum Palandt, ursprünglich eine Positionierung des fzs, in diesem Fall eine etwas Ältere (von 2007, weiterhin gültig und aktuell, durch den Antrag zu den Klausuren 2017 nochmals indirekt bestätigt). Da der StuRa in diesem Bereich noch keine Positionierung besitzt, wollen wir durch diesen Antrag eine erwirken. Die Begründung kann im Großen und Ganzen dem Antragstext entnommen werden. Es sei noch hinzugefügt: 23 
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Noten schaffen vor allen Dingen eins: Vergleichbarkeit im Sinne einer Verwertungslogik - ist ein Mensch besser oder schlechter als ein anderer Mensch? Damit treffen Noten keine inhaltliche Aussage über das (Nicht-)Können/Wissen der Student*innen. Sie haben wie im Antrag ausgeführt keinen Wert für die Student*innen, da sie keine Aussage über den Wissensstand tätigen., Zum Teil ist auch einfach die Lehrmeinung als "Wissen" gewünscht, unabhängig davon, dass auch andere Haltungen argumentativ haltbar und damit wissenschaftlich vollkommen legitim sind (insbesondere bei Klausuren lässt sich dieses Phänomen beobachten.) Der Sinn des Studiums sollte nicht nur eine plakative Wissensaufnahme und stupide Wiedergabe dieses Wissens sein, sondern das Ausbilden der Fähigkeiten zum kritischen Hinterfragen verschiedener Meinungen. 



7.1 Änderungsantrag Rohlederer (übernommen) 



Antragsart: Änderungsanträge zu einer Inhaltliche Positionierung Antragsteller*innen: Sebastian Rohlederer Antragstitel: Änderungsanträge zur Grundsatzpositionierung zur Notengebung Antragstext 1: Ergänze am Ende von „2.“ Nach „sind“: „Zusätzlich bilden Noten bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen nur die psychische und physische Form des*der Prüflings am Prüfungstag ab.“ Antragstext 2: Ergänze am Ende von „3.§ nach „teilnehmen.“ : „So ist z.B. ein*e Studierende, die neben seinem*ihrem Studium noch einem Nebenjob zur Einkommenssicherung nachgehen muss, alleine schon Lernzeittechnisch deutlich schlechter gestellt.“ Antragstext 3: Streiche: „Daraus folgt, dass Notengebung irreversibel ist .“ Antragstext 4: Ergänze in 5. Nach „wichtigen“: „zukünftigen, wirtschaftlichen“ Antragstext 5: Ergänze in 7.: nach „Betreuungsfunktion“: „in der freien Wissenschaft“ Begründung: erfolgt bei allen Änderungsanträgen mündlich 



7.2 Änderungsantrag Peter Müller, Georg Wolff



AntragsÇtel: 



Antragssteller*in: Georg Wolﬀ und Peter Müller 
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Antragsart: Inhaltliche Positionierung Antragstext: 



Streiche den Titel und ersetze ihn durch: Der Stura fordert transparente und faire Lernerfolgskontrollen 



Streiche den bisherigen Text und ersetze ihn durch: Lernerfolgskontrollen sind sinnvoll In seiner 52. Sitzung hat sich der Stura zu einem Bildungsbegriff bekannt, der die Verbindung von Wissenserwerb, Fähigkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung beinhaltet. Um Erfolge in diesen Kategorien festzustellen, ist es notwendig, dass diese regelmäßig überprüft werden. Eine solche Überprüfung muss fair und transparent erfolgen. In besonderem Maße ist das für diejenigen Studienfächer, deren Abschluss zu besonderen Rechtspflichten führt von Relevanz. Ein Beispiel hierfür ist die erhöhte Garantenstellung, die jeder Absolvent des Medizinstudiums einnimmt. Noten erleichtern die Einordnung des eigenen Fortschritts relativ zu den an die Studenten gestellten Anforderungen. Ebenso können Noten eine motivierende Wirkung auf Lernende haben. Sie können diese Funktion allerdings nur dann wahrnehmen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden: Transparente Lernerfolgskontrollen Es gibt viele Formen der Feststellung des Lernfortschritts ( z.B. schriftliche Klausur (Multiple Choice, Essay-Aufgaben o.ä.), Hausarbeit, mündliche/praktische Prüfung usw.), welche alle transparent durchgeführt werden müssen, wenn sie ihrem Anspruch gerecht werden wollen. Für jeden Teilnehmer an einer Lernerfolgskontrolle sollte ersichtlich sein, auf welche Weise seine Leistung bewertet wurde und welche Fehler seine Lösung beinhaltete. Deshalb sollen für jede Veranstaltung Lernziele und Leistungsnachweis klar ersichtlich sein. Hierfür fordern wir das Veröffentlichen von Klausuren mit einer begründeten Lösung, bzw. einem Lösungsvorschlag. Die Institute sollen dazu verpflichtet werden, alte Klausuren und Lösungen uneingeschränkt herauszugeben. Für Hausarbeiten und mündliche Prüfungen übermittelt der Prüfer dem Prüfling analog eine schriftliche Begründung der Bewertung. Eine beispielhafte Prüfungsleistung mit Anmerkungen des Korrektor muss den Studenten für jeden Prüfer uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden. Faire Lernerfolgskontrollen Feststellungen des Lernfortschritts sollten nicht von externen Faktoren wie etwa sozialer Stellung, Geschlecht, Alter oder Herkunft, beeinflusst werden. Der Stura setzt sich für eine faire Bewertung von Lernerfolgskontrollen ein, was auch seine Positionierung zur Pseudonymisierung von Massenleistungsnachweisen in der 67. Sitzung unterstreicht. Den Studenten muss es 25 
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weiterhin möglich sein, gegen unfaire oder sachlich falsche Bewertungen einfach und mit großzügiger Frist vorzugehen. 



26 







27.06.2017 – StuRa Sitzung 







TOP 8:



Solidarität mit Frei-, Lern- und Begegnungsräumen (2.Lesung) 



GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 13.06.2017 



Antragssteller*in: Referat für hochschulpol. Vernetzung Eva Gruse und Tenko Bauer; SebasÇan Rohlederer Antragsart: a) Inhaltliche Positionierung Antragstext: „Der StuRa solidarisiert sich mit studentischen und/oder selbstverwalteten Frei-, Lern-, und Begegnungsräumen. Freiräume sind wichtige Begegnungsstätten für eine generations- und gruppenübergreifende Kommunikation und Interaktion. Sie sollen und können Raum für freie Denkprozesse außerhalb der gegebenen Strukturen ohne die Einengung durch gesellschaftliche Zwänge ermöglichen. Der StuRa fordert daher die Stadt Heidelberg und die Universität auf, Räume für solche Projekte und deren Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen.“ Begründung des Antrags: Räume sind wichtig und Raum für studentische Projekte gibt es immer viel zu wenig. Da auch das Räumereferat der VS unbesetzt ist, fehlt der Studierendenschaft eine Vertretung in diesem Bereich und auch die Positionierungen müssen von außerhalb angestoßen werden. Der Antrag ist als Ergänzung zu einer Positionierung der VS mit dem Titel: „Wir wollen das gute Leben“ anzusehen. 
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TOP 9: Diskussion: „Inhalte vor stumpfen Geld ausgeben“ Beratungszeit verlängert GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 30.05.17 



Antragsstellende Person: Tenko Antragstext/Diskussionsgrundlage: Es sollte im Gremium mal darüber diskutiert werden, warum inhaltliche Anträge immer nach Finanzanträgen kommen und nach im Grunde allem anderen. Inhalte sollten in einer Studierendenschaft höheres Gewicht haben, als das Ausgeben von Geld. Es spricht nichts dagegen immer um z.B. ca. 22 Uhr fest die finanziellen Anträge zu behandeln, darauf könnten sich auch die Antragssteller*innen einrichten. Stattdessen werden inhaltliche Frage meist nach 22 Uhr oder noch später verhandelt, zu einem Zeitpunkt, wo viele StuRa-Mitglieder (und teils Antragssteller*innen) bereits weg sind, oder schlicht nicht mehr geistig fit und wach genug sind um die inhalte mit der Ausführlichkeit und tiefe zu behandeln, die sie nötig hätten- Inhalte sind die Grundsätze unserer Arbeit und unser wesentlicher Daseinszweck als politische Vertretung. Darüber hinaus wird auf inhaltlichen Grundlagen entschieden, welche finanziellen Anträge wie eher unterstützen als andere, also sind sie selbst vor diesem Hintergrund wichtig. Dieser TOP soll dazu dienen sich hierüber auszutauschen und ggfls. anzufangen, Inhalten den Platz einzuräumen den sie verdienen. Auf die Holzhammer "GO-Antrag-Am-Anfang-der-Sitzung-auf-behandlung-von-inhalten-zuerst"-Methode wurde bewusst zugunsten einer Diskussion verzichtet.
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TOP 10: Änderung an Satzungen der Studienfachschaften und Ordnungen 



10.1



Antrag auf Neufassung der GO des StuRa (1. Lesung) 



2/3 Mehrheit GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 27.06.2017 



Antrag der Refkonf für die StuRasitzung am 27.6.17 auf Neufassung der Geschäftsordnung des StuRa. Antragsart: Neufassung einer Ordnung Antragstext: Der StuRa ersetzt die aktuelle Geschäftsordnung des StuRa durch eine Geschäftsordnung des StuRa und eine Geschäftsordnung der Referatekonferenz. Begründung: Es ist nicht sinnvoll, eine Geschäftsordnung für alle Gremien der VS zu haben, da die Gremien unterschiedlich groß sind und verschiedene Aufgaben haben. Auch fehlen bisher Regelungen z.B. zu Änderungsanträgen oder dem Umgang mit mehreren inhaltlichen Gegenreden oder dazu, wie eine neu gewählte Kommission sich erstmals konstituiert. Zudem gab es einige unklare Formulierungen. Daher hat die Referatekonferenz auf Grundlage der geltenden Geschäftsordnung (GO) und eines Entwurfs des Außenreferats zwei neue Geschäftsordnungen erarbeitet, die die alte ersetzen sollen. Die Verweise auf die Organisationssatzung sind noch nicht alle überprüft, dies wird aber bis zur Sitzung erledigt sein, ebenso steht noch eine kleine Rückmeldung aus der Rechtsabteilung aus. Alter Text: Stand mit den Änderungen vom: 18.02.2014, 12.08.2014 , 11.11.2014, 21.04.2015, 14.07.2015, 17.05.2016 und 10.01.2017 Geschäftsordnung des Studierendenrats der Universität Heidelberg 
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Der Studierendenrat (StuRa) gibt sich gemäß § 17 Abs.4 und § 36 Abs.1 der StuRa-Satzung (Satzung) die folgende Geschäftsordnung. § 1 Geltungsbereich Diese Geschäftsordnung regelt das Verfahren in der StuRa-Sitzung sowie deren Ausschüssen, der Referatekonferenz (RefKonf) und sonstigen, nachgeordneten Organisationseinheiten. § 2 Einberufung, Sitzungstermine StuRa (1) StuRa-Sitzungen finden in der Vorlesungszeit in der Regel alle zwei Wochen, mindestens jedoch einmal im Monat statt. Gegebenenfalls sind außerplanmäßige Sitzungen vorzusehen. Uhrzeit und Wochentag der Sitzungen sollen nach Möglichkeit gleichbleibend sein. Eine Sitzung beginnt mit dem angegebenen Sitzungstermin und endet spätestens um 1:00 Uhr am Folgetag. Ist die Sitzung zu diesem Zeitpunkt nicht fertiggestellt, wird so verfahren, als ob die Sitzung beschlussunfähig wäre. (2) Die nach § 20 Abs. 5 der Satzung gewählte Sitzungsleitung beruft die StuRa-Sitzungen ein. Dies geschieht per Mail. Die Termine der einzelnen Sitzungen sind spätestens vier Wochen im Voraus bekannt zu geben. (3) Auf Antrag von mindestens zehn Mitgliedern des StuRa muss eine Sondersitzung einberufen werden. Auf Antrag der Sitzungsleitung wird ebenfalls eine Sondersitzung einberufen. Die Einladung zur Sondersitzung muss mindestens eine Woche im Voraus auf üblichen Wegen erfolgen. (4) Auf Antrag mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder kann eine Sondersitzung auch innerhalb von drei Tagen per Mail durch die Sitzungsleitung einberufen werden. (5) Die Termine der einzelnen Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit werden vor dem Beginn der vorlesungsfreien Zeit auf einer Sitzung festgelegt und bekannt gegeben. (6) Die Anwesenheit im StuRa kann protokolliert und veröffentlicht werden. Näheres regelt ein Beschluss. Refkonf (7) Die RefKonf tagt in der Vorlesungszeit in der Regel jede Woche, in der keine reguläre StuRa-Sitzung stattfindet, mindestens jedoch einmal im Monat. Zeitpunkt und Wochentag entsprechen denen der StuRa- Sitzungen. (8) Die Sitzungsleitung der RefKonf nach § 3 Abs. 2 beruft die RefKonf-Sitzungen ein. Dies geschieht per Mail. Die Einladung muss mindestens drei Vorlesungstage im Voraus erfolgen. (9) Auf Antrag eines Referats muss eine Sondersitzung einberufen werden. Auf Antrag der Vorsitzenden wird ebenfalls eine Sondersitzung einberufen. Die Einladung zur Sondersitzung muss mindestens einen Vorlesungstag im Voraus per Mail erfolgen. Einspruchsrecht (10) Innerhalb einer Woche nach einer Sitzung des StuRa, der RefKonf oder einer Fachschaftsvollversammlung kann durch jedes Mitglied der Studierendenschaft vor der Schlichtungskommission der Einspruch erhoben werden, eine Sitzung sei nicht ordnungsgemäß einberufen worden. (11) Gibt diese dem StuRa die Empfehlung, die Beschlüsse der betreffenden Sitzung für nichtig zu erklären, so kann der StuRa dies mit einfacher Mehrheit beschließen. § 3 Sitzungsleitung 
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(1) Der StuRa wählt zu Beginn einer Legislaturperiode eine Sitzungsleitung. Diese besteht aus mindestens zwei, maximal sechs Personen. Eine Besetzung von vakanten Plätzen der Sitzungsleitung durch den StuRa ist innerhalb einer Legislaturperiode für deren Dauer möglich. Die Sitzungsleitung soll quotiert besetzt sein. (2) Die Vorsitzenden der Studierendenschaft bilden die Sitzungsleitung der Referatekonferenz. (3) Die Sitzungsleitung eröffnet und schließt die Sitzung. Sie sorgt für einen geregelten Ablauf der Sitzung. Sie führt ihre Arbeit unparteiisch und sachgemäß aus. (4) Die Sitzungsleitung benennt eine*n Protokollführende*n (Verlaufsprotokoll). Diese Person wird zu Beginn der Sitzung namentlich genannt. Sie kann der Sitzungsleitung angehören. (5) Sitzungsleitung und Protokollführende*r tragen gemeinsam die Verantwortung für den korrekten Inhalt des Protokolls. (6) Die Sitzungsleitung stellt fest, wann die Behandlung eines Tagesordnungspunktes oder die Durchführung einer Wahl- oder Beschlussfassung beginnt und endet. (7) Die Sitzungsleitung erteilt das Wort. Sie kann die Redezeit begrenzen. Sie kann dem/der Redner*in Ordnungsrufe erteilen. Kommt ein*e Redner*in dem Ordnungsruf nicht nach, kann ihm/ihr das Wort entzogen werden. § 4 Tagesordnung (1) Die Sitzungsleitung erarbeitet für jede Sitzung einen Vorschlag für eine Tagesordnung. Diese basiert auf Punkten vergangener Sitzungen, Anträgen, und Berichten. (2) Die vorläufige Tagesordnung ist (a) für den StuRa mindestens drei Tage vorher bekannt zu geben. (b) für die RefKonf mindestens einen Tag vorher bekannt zu geben. (3) (a) Im Falle des StuRa müssen Tagesordnungspunkte 6 Tage vor Sitzungsbeginn eingereicht werden. Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte durch die Sitzungsleitung ist im Ausnahmefall bis 48 Stunden vor Sitzungsbeginn möglich. (b) Im Falle der Refkonf müssen Tagesordnungspunkte 2 Tage vor Sitzungsbeginn eingereicht werden. Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte durch die Sitzungsleitung ist im Ausnahmefall bis 24 Stunden vor Sitzungsbeginn möglich. (4) Die von der Sitzungsleitung erarbeitete Tagesordnung ist zu Beginn der Sitzung zu beschließen. Auf Antrag ist diese durch einfache Mehrheit zu ändern. Dies beinhaltet das Hinzufügen oder Entfernen von Tagesordnungspunkten. (5) Die beschlossene Tagesordnung muss mindestens enthalten: (a) Die Genehmigung der vorliegenden Protokolle, (b) Bericht der Referatekonferenz über deren Tätigkeit, (c) Sonstiges. (7) Anträge müssen grundsätzlich einen Antragstitel, eine*n Antragssteller*in, einen Hinweis auf die Antragsart, einen Antragstext und eine Begründung beinhalten. Bei Änderungsanträgen zu Ordnungen und Satzungen 
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müssen des Weiteren der alte Text, sowie der dann neue Text enthalten sein. Bei diesen Anträgen muss des Weiteren im Vorfeld die Rechtsabteilung der Universität konsultiert werden. Anträge die eindeutig die oben beschriebenen Punkte nicht enthalten, sind von der Sitzungsleitung zurückzuweisen. § 5 Ablauf der Sitzung (1) Bei Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet die Sitzungsleitung. Gegen die Entscheidung der Sitzungsleitung kann Widerspruch eingelegt werden. In diesem Fall entscheidet der StuRa mit einfacher Mehrheit. (2) Die Sitzungen des StuRa und der RefKonf und ihrer untergeordneten Einheiten sind grundsätzlich öffentlich. (3) Davon ausgenommen sind Personalangelegenheiten oder Angelegenheiten, die die Persönlichkeitsrechte der Mitglieder betreffen. Über diese Angelegenheiten sind die Mitglieder zur Verschwiegenheit verpflichtet. Redeliste (4) Über die Führung einer Redeliste entscheidet die Sitzungsleitung oder die Sitzung mit einfacher Mehrheit. (5) Sofern eine Redeliste geführt werden soll, ist diese als eine quotierte Erstredner*innen-Liste zu führen. Anträge zur Geschäftsordnung (6) Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Heben beider Arme oder, sofern dies nicht möglich ist, durch entsprechendes Zeichen, angezeigt. Zur Geschäftsordnung muss das Wort nach Beendigung des laufenden Wortbeitrages unverzüglich erteilt werden. Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftsmäßige Behandlung einer Sache beziehen. (7) Ist ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, wird die Debatte unterbrochen und es besteht die Möglichkeit zur formalen oder inhaltlichen Gegenrede. Eine inhaltliche Gegenrede ist einer formalen vorzuziehen. (a) Erfolgt keine Gegenrede, so gilt der Antrag als angenommen und muss sofort umgesetzt werden. (b) Erfolgt eine formale Gegenrede, so wird unverzüglich über den Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt. (c) Erfolgt eine inhaltliche Gegenrede, so können Einwände gegen den Antrag zur Geschäftsordnung vorgebracht werden. In Anschluss an die Gegenrede wird über den Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt. (8) Anträge zur Geschäftsordnung sind unter anderem: (a) Antrag auf Vorziehen oder Zurückstellen eines Tagesordnungspunkts (b) Antrag auf Nichtbefassung mit einem Antrag oder Tagesordnungspunkt (c) Antrag auf Vertagung eines Antrags oder Tagesordnungspunkts Ein Antrag kann nur auf die nächste oder die nächste ordentliche Sitzung vertagt werden. (d) Antrag zur Tagesordnung Durch einen Antrag zur Tagesordnung können dieser Tagesordnungspunkte, die zum Zeitpunkt des Sitzungsbeginns noch nicht bekannt waren, auch während der Sitzung noch hinzugefügt werden. 
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(e) Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist Bei Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist wird der Abstimmungstermin zu einem Antrag zum Zweck einer besseren Informationslage um eine Sitzung oder eine ordentliche Sitzung verschoben. (f) Antrag auf Begrenzung der Redezeit einzelner Beiträge (g) Antrag auf Schließung der Redeliste Bei einem Antrag auf Schließung der Redeliste ist vor der Abstimmung die Redeliste bekannt zu geben. Wird Schließung der Redeliste beschlossen, so erhalten nur noch die bei der Stellung des Antrages vorgemerkten Redner*innen in der vorgemerkten Reihenfolge das Wort. Die Redeliste kann nachquotiert werden. 



(h) Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste (i) Antrag auf sofortigen Schluss der Debatte 



(j) Antrag auf geheime Abstimmung 



(k) Antrag auf erneute Auszählung einer Abstimmung (l)



Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit nach § 21 der Satzung 



(m) Antrag auf Unterbrechung der Sitzung (n) Antrag auf temporäre Ablösung der Sitzungsleitung Bei Befangenheit kann die Sitzungsleitung für einen Tagesordnungspunkt durch ein oder mehrere andere Mitglieder des StuRa ersetzt werden (o) Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit (p) Antrag auf Ablösung des/der Protokollführenden (q) Antrag auf namentliche Abstimmung (nach Studienfachschaft oder Zugehörigkeit zu einem Wahlvorschlag) Bei begründeten Zweifeln an der Fähigkeit des/der Protokollführenden, die ihm/ihr übertragenen Aufgaben korrekt auszuführen, kann diese Person durch ein anderes Mitglied abgelöst werden. (9) Über die Geschäftsordnungsanträge nach § 5 Abs. 8 l findet keine Abstimmung statt. Sie werden automatisch umgesetzt. (10) Die Geschäftsordnungsanträge nach § 5 Abs. 8 i und § 5 Abs. 8 o bedürfen für ihre Annahme einer ⅔Mehrheit. (11) Ein Antrag oder Tagesordnungspunkt kann insgesamt höchstens zweimal Gegenstand der Geschäftsordnungsanträge nach § 5 Abs. 8 b, § 5 Abs. 8 c und § 5 Abs. 8 e werden. Sind entsprechende Geschäftsordnungsanträge zweimal angenommen, so ist es nicht mehr möglich, einen dieser Geschäftsordnungsanträge mit Bezug auf diesen Antrag oder Tagesordnungspunkt zu stellen. (12) Bei Geschäftsordnungsanträgen sind alle Mitglieder des Gremiums stimmberechtigt. § 6 Persönliche Erklärungen (1) Auf Antrag erteilt die Sitzungsleitung nach Abschluss eines Tagesordnungspunkts das Wort für persönliche Erklärungen. Für diese sollte eine Zeit von drei Minuten nicht überschritten werden. Die Erklärung ist dem/der Protokollführenden im Wortlaut schriftlich zu überreichen oder zeitnah nachzureichen und dem Protokoll anzuhängen. 
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§ 7 Beschlussfassung Beschlussfähigkeit (1) Zu Beginn jeder Sitzung wird die Beschlussfähigkeit festgestellt. (2) Wird mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, wird die Sitzung von der Sitzungsleitung beendet. Verbleibende Punkte der Sitzung werden in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen. § 5 Abs. 11 bleibt davon unberührt. Beschlussfassung (3) Ein Tagesordnungspunkt kann nur einmal aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit verschoben werden. Für die nach § 7 Abs. 2 aufgenommenen Tagesordnungspunkte ist die Sitzung automatisch beschlussfähig. Bei der Einladung zu StuRa-Sitzungen sind Tagesordnungspunkte, die bereits aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit verschoben wurden, in geeigneter Weise hervorzuheben. (4) Sofern nicht anders geregelt, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst. (5) Im StuRa sind alle in § 18 Abs. 5 der Satzung genannten Mitglieder stimmberechtigt. In der RefKonf sind die Mitglieder nach § 24 Abs. 2 der Satzung stimmberechtigt. (6) Die Beschlussfassung erfolgt nach § 34 der Satzung. (7) Die Gremien beschließen in der Regel offen mit Stimmkarten oder per Handzeichen bzw. einer adäquaten anderen Gestik. (8) Anträge werden in der Sitzung, die auf die Sitzung ihrer Vorstellung und Beratung folgt, abgestimmt. (9) Finanzanträge bis 500€, die an den StuRa gestellt werden, können abweichend von § 7 in der gleichen Sitzung, in der sie vorgestellt werden, abgestimmt werden. Für Anträge über 500€ gilt das reguläre Verfahren laut § 7 (8). Dringlichkeitsanträge (10) Zu Beginn der Sitzung können Anträge als Dringlichkeitsantrag eingereicht werden. Diese müssen als solcher nach § 34 Abs. 4 der Satzung mit ⅔-Mehrheit als solcher bestätigt werden. Vor der Abstimmung über Dringlichkeit des Antrags muss Gelegenheit zur Diskussion bestehen. (11) Hiervon ausgenommen sind satzungsändernde Anträge oder solche Anträge, die eine Änderung der vom StuRa erlassen Ordnungen erwirken wollen. (12) Erreicht ein Antrag nicht die erforderliche Mehrheit für einen Dringlichkeitsantrag, so kann er nach § 5 Abs. 8 d oder § 4 Abs. 4 in die Tagesordnung als normaler Antrag aufgenommen werden. (13) Gemäß § 5 Abs. 8 d kann ein Antrag durch Abstimmung mit ⅔- Mehrheit nachträglich als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen werden. (14) Ein Dringlichkeitsantrag wird entgegen § 7 Abs. 8 in der Sitzung seiner Vorstellung abgestimmt. Aufhebung von Beschlüssen der RefKonf (15) Gemäß § 24 Abs. 4 der Satzung können auf Antrag von drei Mitgliedern des StuRa Beschlüsse der RefKonf mit einfacher Mehrheit durch den StuRa aufgehoben werden. (16) Ein solcher Antrag ist spätestens in der zweiten Sitzung des StuRa nach dem Inkrafttreten des Beschlusses einzureichen. § 8 Protokoll 
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(1) Zu Beginn der Sitzung können gegen das Protokoll der letzten Sitzung Einsprüche erhoben werden. Wird einem Einspruch per Abstimmung zugestimmt, muss das Protokoll durch die Sitzungsleitung dahingehend korrigiert werden und muss in der nächsten Sitzung erneut beschlossen werden, wobei selbiges Verfahren greift. (2) Werden keine Einwände gegen das Protokoll erhoben, so gilt es als angenommen. (3) Ein Protokoll enthält mindestens: (a) Datum, Beginn und Ende der Sitzung, (b) Liste der anwesenden Mitglieder, (c) Wortlaut der vorgestellten und beschlossenen Anträge sowie ggf. das Abstimmungsergebnis über diese, (d) den groben Verlauf und inhaltlichen Abriss der Wortbeiträge, (e) persönliche Erklärungen. (4) Personaldebatten und Angelegenheiten, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, werden nicht protokolliert. Ihre Ergebnisse werden jedoch im Protokoll festgehalten. (5) Das Protokoll ist als vorläufige Fassung den Mitgliedern innerhalb von einer Woche nach Ende der Sitzung per Mail oder auf Wunsch auch per Post bzw. Hauspost zukommen zu lassen. Das Protokoll ist nach seinem Beschluss zusätzlich dazu auf der Webpräsenz zu veröffentlichen. § 9 Mitteilung über die Mitglieder des StuRa an die Sitzungsleitung Fachschaftsvertreter*innen (1) Bei Entsendung durch den Fachschaftsrat teilt dieser der Sitzungsleitung das Ergebnis der Abstimmung über die Entsendung schriftlich mit. (2) Bei Direktwahl teilt der zuständige Wahlausschuss der Sitzungsleitung das Ergebnis der Wahl schriftlich mit. Listenvertreter*innen (3) Der Wahlausschuss nach § 33 Abs. 3 der Satzung teilt der Sitzungsleitung das Ergebnis der Listenwahlen schriftlich mit. § 10 Inkrafttreten (1) Diese Geschäftsordnung tritt nach einer Abstimmung gemäß § 36 Abs. 1 der Satzung mit ihrer Mitteilung im Mitteilungsblatt des/der Rektor*in in Kraft. (2) In Kraft getreten am: 17.12.2013 



Neuer Text: Entwurf 
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Geschäftsordnung des Studierendenrats der Universität Heidelberg 



Der Studierendenrat (StuRa) gibt sich gemäß § 17 Abs. 4 und § 36 Abs. 1 der StuRa-Organisationssatzung (Orga-Satzung) die folgende Geschäftsordnung. § 1 Geltungsbereich Diese Geschäftsordnung regelt das Verfahren in der StuRa-Sitzung sowie deren Ausschüssen und sonstigen, nachgeordneten Organisationseinheiten, sofern sie sich keine eigene Geschäftsordnung gegeben haben. § 2 Einberufung, Sitzungstermine (1) StuRa-Sitzungen finden in der Vorlesungszeit in der Regel alle zwei Wochen, mindestens jedoch einmal im Monat statt. Gegebenenfalls sind außerplanmäßige Sitzungen vorzusehen. Uhrzeit und Wochentag der Sitzungen sollen nach Möglichkeit gleichbleibend sein. Eine Sitzung beginnt am angegebenen Sitzungstermin durch Eröffnung der Sitzung durch die Sitzungsleitung und endet spätestens um 1:00 Uhr am Folgetag. Ist die Tagesordnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig behandelt, wird so verfahren, als ob die Sitzung beschlussunfähig wäre. (2) Die nach § 20 Abs. 5 der Orga-Satzung gewählte Sitzungsleitung beruft die StuRa-Sitzungen ein. Dies geschieht schriftlich per Mail. Die Termine der einzelnen Sitzungen sind spätestens vier Wochen im Voraus bekannt zu geben. (3) Auf Antrag von mindestens zehn Mitgliedern des StuRa muss eine Sondersitzung einberufen werden. Auf Antrag der Sitzungsleitung wird ebenfalls eine Sondersitzung einberufen. Die Einladung zur Sondersitzung muss mindestens eine Woche im Voraus auf üblichen Wegen erfolgen. (4) Auf Antrag von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder kann eine Sondersitzung auch innerhalb von drei Tagen schriftlich per Mail durch die Sitzungsleitung einberufen werden. (5) Die Termine der einzelnen Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit werden vor dem Beginn der vorlesungsfreien Zeit auf einer Sitzung festgelegt und bekannt gegeben. (6) Die Anwesenheit im StuRa kann protokolliert und veröffentlicht werden. Näheres regelt ein Beschluss. Einspruchsrecht (7) Innerhalb einer Woche nach einer Sitzung des StuRa oder einer Fachschaftsvollversammlung kann durch jedes Mitglied der Studierendenschaft vor der Schlichtungskommission der Einspruch erhoben werden, eine Sitzung sei nicht ordnungsgemäß einberufen worden. 
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(8) Gibt die Schlichtungskommission dem StuRa die Empfehlung, die Beschlüsse der betreffenden Sitzung für nichtig zu erklären, so kann der StuRa dies mit einfacher Mehrheit beschließen. § 3 Sitzungsleitung (1) Der StuRa wählt zu Beginn einer Legislaturperiode eine Sitzungsleitung. Diese besteht aus mindestens zwei, maximal sechs Personen. Eine Besetzung von vakanten Plätzen der Sitzungsleitung durch den StuRa ist innerhalb einer Legislaturperiode für deren Dauer möglich. Die Sitzungsleitung muss quotiert besetzt sein. Eine ungerade Anzahl von Mitgliedern der Sitzungsleitung ist möglich. (2) Die Sitzungsleitung eröffnet und schließt die Sitzung. Sie sorgt für einen geregelten Ablauf der Sitzung. Sie führt ihre Arbeit unparteiisch und sachgemäß aus. (3) Die Sitzungsleitung benennt eine*n Protokollführende*n (Verlaufsprotokoll). Diese Person wird zu Beginn der Sitzung namentlich genannt. Sie kann der Sitzungsleitung angehören. (4) Sitzungsleitung und Protokollführende*r tragen gemeinsam die Verantwortung für den korrekten Inhalt des Protokolls. Das angefertigte Protokoll ist nach der Sitzung von dem*der protokollführenden Person zu unterschreiben und zu archivieren. (5) Die Sitzungsleitung stellt fest, wann die Behandlung eines Tagesordnungspunktes oder die Durchführung einer Wahl- oder Beschlussfassung beginnt und endet. (6) Die Sitzungsleitung erteilt das Wort. Sie kann dem*der Redner*in Ordnungsrufe erteilen. Kommt ein*e Redner*in dem Ordnungsruf nicht nach, kann ihm*ihr das Wort entzogen werden. § 4 Tagesordnung (1) Die Sitzungsleitung erarbeitet für jede Sitzung einen Vorschlag für eine Tagesordnung. Diese basiert auf Punkten vergangener Sitzungen, Anträgen und Berichten. (2) Die vorläufige Tagesordnung ist mindestens drei Tage vorher bekannt zu geben. (3) Tagesordnungspunkte müssen sechs Tage vor Sitzungsbeginn eingereicht werden. Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte durch die Sitzungsleitung ist im Ausnahmefall bis 48 Stunden vor Sitzungsbeginn möglich. (4) Die von der Sitzungsleitung erarbeitete Tagesordnung ist zu Beginn der Sitzung zu beschließen. Auf Antrag ist diese durch einfache Mehrheit zu ändern. Dies beinhaltet das Hinzufügen oder Entfernen von Tagesordnungspunkten. (5) Die beschlossene Tagesordnung muss mindestens enthalten: 37 
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(a) Die Genehmigung der vorliegenden Protokolle, (b) Bericht des Vorsitz über die Tätigkeit der Referatekonferenz (RefKonf), (c) Einen Tagesordnungspunkt “Sonstiges”. (6) Anträge müssen grundsätzlich einen Antragstitel, eine*n Antragssteller*in, einen Hinweis auf die Antragsart, einen Antragstext und eine Begründung beinhalten. Bei Änderungsanträgen zu Ordnungen und Satzungen müssen des Weiteren der alte Text, sowie der dann neue Text enthalten sein. Bei diesen Anträgen muss des Weiteren im Vorfeld die Rechtsabteilung der Universität konsultiert werden. (7) Anträge die eindeutig die oben beschriebenen Punkte nicht enthalten, sind von der Sitzungsleitung zurückzuweisen. (8) Änderungsanträge zu Anträgen können jederzeit, auch während der Sitzung, gestellt werden. Für sie sind die Eigenschaften gemäß Absatz 6 zu beachten. § 5 Ablauf der Sitzung (1) Bei Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet die Sitzungsleitung. Gegen die Entscheidung der Sitzungsleitung kann Widerspruch eingelegt werden. In diesem Fall entscheidet der StuRa mit einfacher Mehrheit. (2) Die Sitzungen des StuRa und seiner untergeordneten Einheiten sind grundsätzlich öffentlich. (3) Davon ausgenommen sind Personalangelegenheiten oder Angelegenheiten, die die Persönlichkeitsrechte der Mitglieder betreffen. Über diese Angelegenheiten sind die Mitglieder zur Verschwiegenheit verpflichtet. Redeliste (4) Über die Führung einer Redeliste entscheidet die Sitzungsleitung oder die Sitzung mit einfacher Mehrheit. (5) Sofern eine Redeliste geführt werden soll, ist diese als eine nach geschlechtlicher Selbstzuordnung und Erstredner*innen quotierte Redeliste zu führen. Für jeden Tagesordnungspunkt ist eine eigene Redeliste zu führen. Anträge zur Geschäftsordnung (6) Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Heben beider Arme oder, sofern dies nicht möglich ist, durch entsprechendes Zeichen, angezeigt. Zur Geschäftsordnung muss das 
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Wort nach Beendigung des laufenden Wortbeitrages unverzüglich erteilt werden. Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftsmäßige Behandlung einer Sache beziehen. (7) Ist ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, wird die Debatte unterbrochen und es besteht die Möglichkeit zur formalen oder inhaltlichen Gegenrede. Eine inhaltliche Gegenrede ist einer formalen vorzuziehen. (a) Erfolgt keine Gegenrede, so gilt der Antrag als angenommen und muss sofort umgesetzt werden. (b) Erfolgt eine formale Gegenrede, so wird unverzüglich über den Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt. (c) Wird eine inhaltliche Gegenrede angezeigt, so erteilt die Sitzungsleitung das Wort, sodass Einwände gegen den Antrag zur Geschäftsordnung vorgebracht werden können. Im Anschluss an die Gegenrede wird über den Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt. (d) Werden mehrere Gegenreden angezeigt, so entscheidet die Sitzungsleitung durch Los, wem das Wort zur inhaltlichen Gegenrede erteilt wird. (e) Nach der Gegenrede führt die Sitzungsleitung eine Abstimmung darüber durch, ob der GO-Antrag diskutiert werden soll. Bei Annahme mit einfacher Mehrheit wird sofort ein neuer Diskussionstop zum GO-Antrag aufgerufen und erst am Ende der Diskussion abgestimmt. Innerhalb der Diskussion sind GO-Anträge regulär möglich. Bei Ablehnung wird der GO- Antrag sofort abgestimmt. (8) Anträge zur Geschäftsordnung sind unter anderem: (a) Antrag auf Vorziehen oder Zurückstellen eines Tagesordnungspunkts (b) Antrag auf Nichtbefassung mit einem Antrag oder Tagesordnungspunkt (c) Antrag auf Vertagung eines Antrags oder Tagesordnungspunkts: Ein Antrag kann nur auf die nächste oder die nächste ordentliche Sitzung vertagt werden. (d) Antrag zur Tagesordnung: Durch einen Antrag zur Tagesordnung können dieser Tagesordnungspunkte, die zum Zeitpunkt des Sitzungsbeginns noch nicht Teil der aktuellen Tagesordnungbekannt waren, auch während der Sitzung noch hinzugefügt werden. (e) Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist: Bei Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist wird der Abstimmungstermin zu einem Antrag zum Zweck einer besseren Informationslage um eine Sitzung oder eine ordentliche Sitzung verschoben. (f) Antrag auf Begrenzung der Redezeit. (g) Antrag auf Schließung der Redeliste: Bei einem Antrag auf Schließung der Redeliste ist vor der Abstimmung die Redeliste bekannt zu geben. Wird Schließung der Redeliste beschlossen, 39 
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so erhalten nur noch die bei der Stellung des Antrages vorgemerkten Redner*innen in der vorgemerkten Reihenfolge das Wort. Die Redeliste kann nachquotiert werden. (h) Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste (i) Antrag auf sofortigen Schluss der Debatte (j) Antrag auf geheime Abstimmung (k) Antrag auf erneute Auszählung einer Abstimmung (l) Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit nach § 21 der Orga-Satzung (m) Antrag auf Unterbrechung der Sitzung (n) Antrag auf temporäre Ablösung der Sitzungsleitung. Die Sitzungsleitung kann insbesondere bei Befangenheit für einen Tagesordnungspunkt durch ein oder mehrere andere Mitglieder der StuRa ersetzt werden. Für die Feststellung der Befangenheit bedarf es einer einfachen Mehrheit. (o) Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit (p) Antrag auf Ablösung des*der Protokollführenden: Bei begründeten Zweifeln an der Fähigkeit des*der Protokollführenden, die ihm*ihr übertragenen Aufgaben korrekt auszuführen, kann diese Person durch ein anderes Mitglied abgelöst werden. (9) Über die Geschäftsordnungsanträge gemäß § 5 Abs. 8j und § 5 Abs. 8l findet keine Abstimmung statt. Sie werden automatisch umgesetzt. (10) Die Geschäftsordnungsanträge gemäß § 5 Abs. 8b, § 5 Abs. 8i und § 5 Abs. 8o bedürfen für ihre Annahme einer ⅔-Mehrheit. (11) Ein Antrag oder Tagesordnungspunkt kann insgesamt höchstens zweimal Gegenstand der Geschäftsordnungsanträge gemäß § 5 Abs. 8b, § 5 Abs. 8c und § 5 Abs. 8e werden. Sind entsprechende Geschäftsordnungsanträge zweimal angenommen, so ist es nicht mehr möglich, einen dieser Geschäftsordnungsanträge mit Bezug auf diesen Antrag oder Tagesordnungspunkt zu stellen. (12) Bei Geschäftsordnungsanträgen sind alle Mitglieder des Gremiums stimmberechtigt. § 6 Persönliche Erklärungen (1) Auf Antrag erteilt die Sitzungsleitung nach Abschluss eines Tagesordnungspunkts das Wort für persönliche Erklärungen. Für diese sollte eine Zeit von drei Minuten nicht überschritten werden. 
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(2) Die Erklärung ist dem*der Protokollführenden im Wortlaut schriftlich zu überreichen oder bis zur übernächsten ordentlichen Sitzung nachzureichen und zeitnah dem Protokoll anzuhängen. § 7 Beschlussfassung Beschlussfähigkeit (1) Zu Beginn jeder Sitzung wird die Beschlussfähigkeit festgestellt. (2) Wird mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, wird die Sitzung von der Sitzungsleitung beendet. Verbleibende Punkte der Sitzung werden in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen. § 5 Abs. 11 bleibt davon unberührt. Beschlussfassung (3) Ein Tagesordnungspunkt kann nur einmal aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit verschoben werden. Für die nach § 7 Abs. 2 aufgenommenen Tagesordnungspunkte ist die Sitzung automatisch beschlussfähig. Bei der Einladung zu StuRa-Sitzungen sind Tagesordnungspunkte, die bereits aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit verschoben wurden, in geeigneter Weise hervorzuheben. (4) Sofern nicht anders geregelt, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst. (5) Im StuRa sind alle in § 18 Abs. 5 der Orga-Satzung genannten Mitglieder stimmberechtigt. (6) Die Beschlussfassung erfolgt nach § 35 der Orga-Satzung. (7) Die Gremien beschließen in der Regel offen mit Stimmkarten oder per Handzeichen bzw. einer adäquaten anderen Gestik. (8) Anträge und Wahlen werden in der Sitzung, die auf die Sitzung ihrer Vorstellung und Beratung folgt, abgestimmt bzw. durchgeführt. Dringlichkeitsanträge (9) Zu Beginn der Sitzung können Anträge als Dringlichkeitsantrag eingereicht werden. Diese müssen als solcher nach § 35 Abs. 5 der Organisationssatzung mit ⅔-Mehrheit als solcher bestätigt werden. Vor der Abstimmung über Dringlichkeit des Antrags muss Gelegenheit zur Diskussion bestehen. (10) Hiervon ausgenommen sind satzungsändernde Anträge oder solche Anträge, die eine Änderung der vom StuRa erlassen Ordnungen erwirken wollen. (11) Erreicht ein Antrag nicht die erforderliche Mehrheit für einen Dringlichkeitsantrag, so kann er nach § 5 Abs. 8d oder § 4 Abs. 4 in die Tagesordnung als normaler Antrag aufgenommen werden. 41 
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(12) Gemäß § 5 Abs. 8 d kann ein Antrag durch Abstimmung mit ⅔- Mehrheit nachträglich als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen werden. (13) Ein Dringlichkeitsantrag wird entgegen § 7 Abs. 8 in der Sitzung seiner Vorstellung abgestimmt. § 8 Protokoll (1) Zu Beginn der Sitzung können gegen das Protokoll der letzten Sitzung Einsprüche erhoben werden. Wird einem Einspruch per Abstimmung zugestimmt, muss das Protokoll durch die Sitzungsleitung dahingehend korrigiert werden und kann frühestensmuss in der nächsten Sitzung erneut beschlossen werden, wobei selbiges Verfahren greift. (2) Werden keine Einwände gegen das Protokoll erhoben, so gilt es als angenommen. (3) Ein Protokoll enthält mindestens: (a) Datum, Beginn und Ende der Sitzung, (b) Liste der anwesenden Mitglieder, (c) Wortlaut der vorgestellten und beschlossenen Anträge sowie ggf. das Abstimmungsergebnis über diese, (d) den groben Verlauf und inhaltlichen Abriss der Wortbeiträge, (e) persönliche Erklärungen. (4) Für nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte wird ein nicht-öffentliches Protokoll geführt. Absatz 3 gilt entsprechend. (5) Die Protokolle sind als vorläufige Fassung den Mitgliedern innerhalb von einer Woche nach Ende der Sitzung schriftlich per Mail zukommen zu lassen. Das vorläufige Protokoll des öffentlichen Teils ist zusätzlich auf der Webpräsenz hochzuladen. Das Protokoll des öffentlichen Teils ist nach seinem Beschluss auf der Webpräsenz zu veröffentlichen. (6) Das Protokoll des nicht-öffentlichen Teils ist nach Beschluss zusätzlich in geeigneter Weise zu archivieren und den Mitglieder der RefKonf und des StuRa zugänglich zu machen. § 9 Mitteilung über die Mitglieder des StuRa an die Sitzungsleitung Fachschaftsvertreter*innen (1) Bei Entsendung durch den Fachschaftsrat teilt dieser der Sitzungsleitung das Ergebnis der Abstimmung über die Entsendung schriftlich mit. 42 
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(2) Bei Direktwahl teilt der zuständige Wahlausschuss der Sitzungsleitung das Ergebnis der Wahl schriftlich mit. Listenvertreter*innen (3) Der Wahlausschuss nach § 33 Abs. 3 der Orga-Satzung teilt der Sitzungsleitung das Ergebnis der Listenwahlen schriftlich mit. §10 Ausschüsse und Kommissionen der Verfassten Studierendenschaft Abweichend von den obigen Bestimmungen gilt für Ausschüsse und Kommissionen, sofern nicht durch seperate Ordnungen geregelt, das folgende: (1) Die konstituierende Sitzung eines Aussschusses bzw. einer Kommission wird durch Vorsitz der Verfassten Studierendenschaft einberufen und bis zur Wahl eines Vorsitz bzw. einer Sitzungsleitung von diesem geleitet. (2) Ausschussitzungen bzw. Kommissionssitzungen sind in geeigneter Weise mit 7 Tagen Vorlauf öffentlich anzukündigen. § 11 Inkrafttreten (1) Diese Geschäftsordnung tritt nach einer Abstimmung gemäß § 36 Abs. 1 der Organisationssatzung mit ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des*der Rektor*in in Kraft. (2) In Kraft getreten am: xx.xx.201x. Entwurf: Geschäftsordnung der Referatekonferenz der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg Der Studierendenrat (StuRa) gibt der Referatekonferenz gemäß § 17 Abs. 4 und § 36 Abs. 1 der StuRa-Organisationssatzung (Orga-Satzung) die folgende Geschäftsordnung. § 1 Geltungsbereich Diese Geschäftsordnung regelt das Verfahren in der Referatekonferenz (RefKonf). § 2 Einberufung, Sitzungstermine (1) Die RefKonf tagt in der Vorlesungszeit in der Regel jede Woche, in der keine reguläre StuRa-Sitzung stattfindet, mindestens jedoch einmal im Monat. Zeitpunkt und Wochentag entsprechen denen der StuRa- Sitzungen. 43 
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(2) Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit unterliegen nicht dem in Absatz 1 angegebenen Rythmus bzw. Zeitpunkten. (3) Die Sitzungsleitung der RefKonf gemäß § 3 Abs. 2 beruft die RefKonf-Sitzungen ein. Dies geschieht schriftlich per Mail. Die Einladung muss mindestens drei Tage im Voraus erfolgen. (4) Auf Antrag eines Referats muss eine Sondersitzung einberufen werden. Auf Antrag der Vorsitzenden wird ebenfalls eine Sondersitzung einberufen. Ein Antrag ist schriftlich per Mail an die Sitzungsleitung der RefKonf zu stellen und muss den Kriterien gemäß § 4 genügen. Die Einladung zur Sondersitzung muss mindestens einen Tag im Voraus schriftlich per Mail erfolgen. Einspruchsrecht (5) Innerhalb einer Woche nach der RefKonf kann durch jedes Mitglied der Studierendenschaft vor der Schlichtungskommission der Einspruch erhoben werden, eine Sitzung sei nicht ordnungsgemäß einberufen worden. (6) Gibt die Schlichtungskommission der RefKonf die Empfehlung, die Beschlüsse der betreffenden RefKonf-Sitzung für nichtig zu erklären, so kann die RefKonf dies mit einfacher Mehrheit beschließen. § 3 Sitzungsleitung (1) Die Vorsitzenden der Studierendenschaft bilden die Sitzungsleitung der Referatekonferenz. Abweichend hiervon gilt Orga-Satzung § 25 Abs. 10. (2) Die Sitzungsleitung eröffnet und schließt die Sitzung. Sie sorgt für einen geregelten Ablauf der Sitzung. Sie führt ihre Arbeit unparteiisch und sachgemäß aus. (3) Die Sitzungsleitung benennt eine*n Protokollführende*n (Verlaufsprotokoll). Diese Person wird zu Beginn der Sitzung namentlich genannt. Sie kann der Sitzungsleitung angehören. (4) Sitzungsleitung und Protokollführende*r tragen gemeinsam die Verantwortung für den korrekten Inhalt des Protokolls. Das angefertigte Protokoll ist nach der Sitzung von dem*der protokollführenden Person zu unterschreiben und zu archivieren. (5) Die Sitzungsleitung stellt fest, wann die Behandlung eines Tagesordnungspunktes oder die Durchführung einer Wahl- oder Beschlussfassung beginnt und endet. (6) Die Sitzungsleitung erteilt das Wort. Sie kann dem*der Redner*in Ordnungsrufe erteilen. Kommt ein*e Redner*in dem Ordnungsruf nicht nach, kann ihm*ihr das Wort entzogen werden. 44 
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§ 4 Tagesordnung (1) Die Sitzungsleitung erarbeitet für jede Sitzung einen Vorschlag für eine Tagesordnung. Diese basiert auf Punkten vergangener Sitzungen, Anträgen und Berichten. (2) Die vorläufige Tagesordnung ist für die RefKonf mindestens einen Tag vorher bekannt zu geben. (3) Tagesordnungspunkte müssen 2 Tage vor Sitzungsbeginn eingereicht werden. Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte durch die Sitzungsleitung ist im Ausnahmefall bis 24 Stunden vor Sitzungsbeginn möglich. (4) Die von der Sitzungsleitung erarbeitete Tagesordnung ist zu Beginn der Sitzung zu beschließen. Auf Antrag ist diese durch einfache Mehrheit zu ändern. Dies beinhaltet das Hinzufügen oder Entfernen von Tagesordnungspunkten. (5) Die beschlossene Tagesordnung muss mindestens enthalten: (a) Die Genehmigung der vorliegenden Protokolle, (b) Berichte der Referate über ihre Tätigkeiten, (c) einen Tagesordnungspunkt “Sonstiges”. (6) Anträge müssen grundsätzlich einen Antragstitel, eine*n Antragssteller*in, einen Hinweis auf die Antragsart, einen Antragstext und eine Begründung beinhalten. (7) Anträge die eindeutig die oben beschriebenen Punkte nicht enthalten, sind von der Sitzungsleitung zurückzuweisen. (8) Änderungsanträge zu Anträgen können jederzeit, auch während der Sitzung, gestellt werden. Für sie sind die Eigenschaften gemäß Absatz 6 zu beachten. § 5 Ablauf der Sitzung (1) Bei Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet die Sitzungsleitung. Gegen die Entscheidung der Sitzungsleitung kann Widerspruch eingelegt werden. In diesem Fall entscheidet die RefKonf mit einfacher Mehrheit. (2) Die Sitzungen der RefKonf sind grundsätzlich öffentlich. (3) Davon ausgenommen sind Personalangelegenheiten oder Angelegenheiten, die die Persönlichkeitsrechte der Mitglieder betreffen. Über diese Angelegenheiten sind die Mitglieder zur Verschwiegenheit verpflichtet. Redeliste 45 
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(4) Über die Führung einer Redeliste entscheiden die Sitzungsleitung oder die Sitzung die stimmberechtigten Mitglieder mit einfacher Mehrheit. (5) Sofern eine Redeliste geführt werden soll, ist diese als eine nach geschlechtlicher Selbstzuordnung und Erstredner*innen quotierte Redeliste zu führen. Für jeden Tagesordnungspunkt ist eine eigene Redeliste zu führen. Anträge zur Geschäftsordnung (6) Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Heben beider Arme oder, sofern dies nicht möglich ist, durch ein entsprechendes Zeichen, angezeigt. Zur Geschäftsordnung muss das Wort nach Beendigung des laufenden Wortbeitrages unverzüglich erteilt werden. Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftsmäßige Behandlung einer Sache beziehen. (7) Ist ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, wird nach Ende des laufenden Redebeitrags die Debatte unterbrochen und es besteht die Möglichkeit zur formalen oder inhaltlichen Gegenrede. Eine inhaltliche Gegenrede ist einer formalen vorzuziehen. (a) Erfolgt keine Gegenrede, so gilt der Antrag als angenommen und muss sofort umgesetzt werden. (b) Erfolgt eine formale Gegenrede, so wird unverzüglich über den Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt. (c) Wird eine inhaltliche Gegenrede angezeigt, so erteilt die Sitzungsleitung das Wort, sodass Einwände gegen den Antrag zur Geschäftsordnung vorgebracht werden können. Im Anschluss an die Gegenrede wird über den Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt. (d) Werden mehrere Gegenreden angezeigt, entscheidet die Sitzungsleitung per Los darüber, wem das Wort zur inhaltlichen Gegenrede erteilt wird. (e) Nach der Gegenrede gemäß (d) führt die Sitzungsleitung eine Abstimmung darüber durch, ob der GO- Antrag diskutiert werden soll. Bei Annahme mit einfacher Mehrheit wird sofort ein neuer Diskussionstop zum GO- Antrag aufgerufen und erst am Ende der Diskussion abgestimmt. Innerhalb der Diskussion sind GO-Anträge regulär möglich. Bei Ablehnung wird der GO- Antrag sofort abgestimmt. (8) Anträge zur Geschäftsordnung sind unter anderem: (a) Antrag auf Vorziehen oder Zurückstellen eines Tagesordnungspunkts (b) Antrag auf Nichtbefassung mit einem Antrag oder Tagesordnungspunkt (c) Antrag auf Vertagung eines Antrags oder Tagesordnungspunkts: Ein Antrag kann nur auf die nächste oder die nächste ordentliche Sitzung vertagt werden. 
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(d) Antrag zur Tagesordnung: Durch einen Antrag zur Tagesordnung können dieser Tagesordnungspunkte, die zum Zeitpunkt des Sitzungsbeginns noch nicht Teil der aktuellen Tagesordnungbekannt waren, auch während der Sitzung noch hinzugefügt werden. (e) Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist. Bei Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist wird der Abstimmungstermin zu einem Antrag zum Zweck einer besseren Informationslage um eine Sitzung oder eine ordentliche Sitzung verschoben. (f) Antrag auf Begrenzung der Redezeit. (g) Antrag auf Schließung der Redeliste. Bei einem Antrag auf Schließung der Redeliste ist vor der Abstimmung die Redeliste bekannt zu geben. Wird Schließung der Redeliste beschlossen, so erhalten nur noch die bei der Stellung des Antrages vorgemerkten Redner*innen in der vorgemerkten Reihenfolge das Wort. Die Redeliste kann nachquotiert werden. (h) Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste (i) Antrag auf sofortigen Schluss der Debatte (j) Antrag auf geheime Abstimmung (k) Antrag auf erneute Auszählung einer Abstimmung (l) Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß § 21 der Orga-Satzung (m) Antrag auf Unterbrechung der Sitzung (n) Antrag auf temporäre Ablösung der Sitzungsleitung. Die Sitzungsleitung kann insbesondere bei Befangenheit für einen Tagesordnungspunkt durch ein oder mehrere andere Mitglieder der RefKonf ersetzt werden. Für die Feststellung der Befangenheit bedarf es einer einfachen Mehrheit. (o) Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit (p) Antrag auf Ablösung des*der Protokollführenden. (Bei begründeten Zweifeln an der Fähigkeit des*der Protokollführenden, die ihm*ihr übertragenen Aufgaben korrekt auszuführen, kann diese Person durch ein anderes Mitglied abgelöst werden) (9) Über die Geschäftsordnungsanträge gemäß § 5 Abs. 8j und § 5 Abs. 8l findet keine Abstimmung statt. Sie werden automatisch umgesetzt. (10) Die Geschäftsordnungsanträge gemäß § 5 Abs. 8b, § 5 Abs. 8i und §5 Abs. 8o bedürfen für ihre Annahme einer ⅔-Mehrheit. (11) Ein Antrag oder Tagesordnungspunkt kann insgesamt höchstens zweimal Gegenstand der Geschäftsordnungsanträge gemäß § 5 Abs. 8b, § 5 Abs. 8c und § 5 Abs. 8e werden. Sind entsprechende Geschäftsordnungsanträge zweimal angenommen, so ist es nicht mehr möglich, 
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einen dieser Geschäftsordnungsanträge mit Bezug auf diesen Antrag oder Tagesordnungspunkt zu stellen. (12) Bei Geschäftsordnungsanträgen sind alle Mitglieder des Gremiums stimmberechtigt. § 6 Persönliche Erklärungen (1) Auf Antrag erteilt die Sitzungsleitung nach Abschluss eines Tagesordnungspunkts das Wort für persönliche Erklärungen. Für diese sollte eine Zeit von drei Minuten nicht überschritten werden. (2) Die Erklärung ist dem*der Protokollführenden im Wortlaut schriftlich zu überreichen oder bis zur übernächsten ordentlichen Sitzung nachzureichen und zeitnah dem Protokoll anzuhängen. § 7 Beschlussfassung (1) Sofern nicht anders geregelt, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst. (2) Stimmberechtigt sind die Mitglieder gemäß § 24 Abs. 2 der Organisationssatzung. (3) Die Beschlussfassung erfolgt gemäß § 35 Abs. 4 der Organisationssatzung. (4) Die RefKonf beschließt in der Regel offen per Handzeichen bzw. einer adäquaten anderen Gestik. Aufhebung von Beschlüssen der RefKonf (5) Gemäß § 24 Abs. 4 der Organisationssatzung können auf Antrag von drei Mitgliedern des StuRa Beschlüsse der RefKonf mit 2/3-Mehrheit durch den StuRa aufgehoben werden. (6) Ein solcher Antrag ist spätestens in der zweiten Sitzung des StuRa nach vorläufiger Veröffentlichung des Beschlusses einzureichen. § 8 Protokoll (1) Zu Beginn der Sitzung können gegen das Protokoll der letzten Sitzung Einsprüche erhoben werden. Wird einem Einspruch per Abstimmung zugestimmt, muss das Protokoll durch die Sitzungsleitung dahingehend korrigiert werden und kann frühestens in der nächsten Sitzung erneut beschlossen werden, wobei selbiges Verfahren greift. (2) Werden keine Einwände gegen das Protokoll erhoben, so gilt es als angenommen. (3) Ein Protokoll enthält mindestens: 48 
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(a) Datum, Beginn und Ende der Sitzung, (b) Liste der anwesenden Mitglieder, (c) Wortlaut der vorgestellten und beschlossenen Anträge sowie ggf. das Abstimmungsergebnis über diese, (d) den groben Verlauf und inhaltlichen Abriss der Wortbeiträge, (e) persönliche Erklärungen. (4) Für nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte wird ein nicht-öffentliches Protokoll geführt. Absatz 3 gilt entsprechend. (5) Eine vorläufige Fassung der Protokolle ist den Mitgliedern innerhalb einer Woche nach Ende der Sitzung schriftlich per Mail zukommen zu lassen. Das vorläufige Protokoll des öffentlichen Teils ist zusätzlich auf der Webpräsenz hochzuladen. Das Protokoll des öffentlichen Teils ist nach Beschluss auf der Webpräsenz zu veröffentlichen. (6) Das Protokoll des nicht-öffentlichen Teils ist nach Beschluss zusätzlich in geeigneter Weise zu archivieren und den Mitgliedern der RefKonf zugänglich zu machen. § 9 Inkrafttreten (1) Diese Geschäftsordnung tritt nach einer Abstimmung gemäß § 36 Abs. 1 der Orga-Satzung mit ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des*der Rektor*in in Kraft. (2) In Kraft getreten am: xx.xx.201x. 
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10.2



QSM Ordnung (2. Lesung) beachte Änderungsantrag, Beratungszeit verlängert 



2/3 Mehrheit GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 30.05.2017 



Antragsteller: Kirsten Der beschlossene Wortlaut der bisherigen QSM-Ordnung ist nicht mehr rekonstruierbar und wurde daher nie veröffentlicht. Daher muss jetzt ein zusammenhängender Text auf Grundlage dessen, was rekonstruierbar war, beschlossen werden. Zudem haben sich aus der Praxis Anregungen ergeben, die hierbei gleich berücksichtigt wurden. Bis zur Abstimmung einer Ordnung gelten wie bisher die anderen Regelungen als einfache Beschlüsse des StuRa und werden entsprechend umgesetzt. Vorschlag für eine Ordnung der Verfassten Studierendenschaft der Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg über den Gebrauch ihres Vorschlagsrechts für die Qualitätssicherungsmittel (In der Sitzung am 2. Mai bereits neu beschlossener Text) § 1 Grundsatzbestimmung Die Verfasste Studierendenschaft macht von ihrem Vorschlagsrecht für die Qualitätssicherungsmittel der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg einzig nach Maßgabe dieser Ordnung Gebrauch. § 2 Anteilige Ausübung des Vorschlagsrechts durch die Studienfachschaften 1) Das Vorschlagsrecht der Verfassten Studierendenschaft wird von den einzelnen Studienfachschaften anteilig unter den Verwendungsvoraussetzungen des HoFV-Begleitgesetzes nach den Vorschriften dieser Ordnung ausgeübt. 2) Für das jeweils folgende Haushaltsjahr können die einzelnen Studienfachschaften ab dem 01. Oktober eines jeden Jahres von dem Vorschlagsrecht der Verfassten Studierendenschaft in Höhe des ihnen zugewiesenen Anteils Gebrauch machen. Den Studienfachschaften wird pro vertretenem Studienfall ein Anteil am Vorschlagsrecht der Ver-
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fassten Studierendenschaft zugewiesen. Als Berechnungsgrundlage werden die Vollzeitäquivalente herangezogen. Die Berechnungen werden durchgeführt vom QSM-Referat auf Grundlage der impliziten Willensbekundung des StuRa. 3) Die Berechnung für das jeweils folgende Jahr wird zum 01. Oktober des gegenwärtigen Jahres veröffentlicht und den einzelnen Studienfachschaften mitgeteilt. Berechnungsgrundlage sind die Studierendenstatistiken des jeweils gegenwärtigen Sommer- und des vergangenen Wintersemesters, wobei ein Mittelwert der Vollzeitäquivalente zu bilden ist. 4) Sobald einer Studienfachschaft für jeden ihrer Studienfälle im Sinne dieser Ordnung ein Anteil am Vorschlagsrecht zugewiesen wurde, wird sie bei der weiteren Berechnung nicht mehr berücksichtigt. Pro Anteil eines Vollzeitäquivalents kann nur einmal ein Anteil am Vorschlagsrecht, dessen Umfang sich nach den vorstehenden Absätzen richtet, zugewiesen werden. Der Anteil am Vorschlagsrecht, über den die einzelnen Studienfachschaften verfügen können, wird wie folgt bestimmt: (1) Im ersten Schritt wird den einzelnen Studienfachschaften gleichmäßig pro Vollzeitäquivalent ein Anteil am Vorschlagsrecht in Höhe von 150% der pro Vollzeitäquivalent der Universität zu Verfügung stehenden Mittel zugewiesen. Dieses Verfahren wird auf insgesamt 5% der Vollzeitäquivalente der Universität Heidelberg angewendet. (2) Im zweiten Schritt wird den Studienfachschaften gleichmäßig pro Vollzeitäquivalent ein Anteil am Vorschlagsrecht in Höhe von 100% der pro Vollzeitäquivalent der Universität zu Verfügung stehenden Mittel zugewiesen. Dieses Verfahren wird auf insgesamt 50% der Vollzeitäquivalenten der Universität Heidelberg angewendet. (3) Im dritten Schritt wird den Studienfachschaften gleichmäßig pro Vollzeitäquivalent ein Anteil am Vorschlagsrecht in Höhe von 95% der pro Vollzeitäquivalent der Universität zu Verfügung stehenden Mittel zugewiesen. Dieses Verfahren wird auf insgesamt 100% der Vollzeitäquivalenten der Universität Heidelberg angewendet. (4) Sobald einer Studienfachschaft für jeden ihrer Studierenden im Sinne dieser Ordnung ein Anteil am Vorschlagsrecht zugewiesen wurde, wird sie bei der weiteren Berechnung nicht mehr berücksichtigt. Pro Vollzeitäquivalent kann nur einmal ein Anteil am Vorschlagsrecht, dessen Umfang sich nach den vorstehenden Absätzen richtet, zugewiesen werden. § 3 Gebrauch des Vorschlagsrechts durch die Studienfachschaften 1) Die Studienfachschaften können nur nach den Vorschriften dieser Ordnung von dem ihnen zugeteilten Anteil am Vorschlagsrecht Gebrauch machen. 51 
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2) In der Regel übt der Fachschaftsrat das Vorschlagsrecht für die Studienfachschaft aus, sofern die Studienfachschaftssatzung nicht etwas anderes vorsieht. Das Gremium, welches das Vorschlagsrecht auf Ebene der Studienfachschaft ausübt, wird im Folgenden Vorschlagsgremium genannt. Ist zum 01. Dezember eines Jahres eine Studienfachschaft nicht konstituiert oder ihr Vorschlagsgremium nicht besetzt, wird ihr Anteil am Vorschlagsrecht für das kommende Haushaltsjahr nicht ihr, sondern der Qualitätssicherungsmittelkommission nach § 4 zugewiesen. 



3) Das Vorschlagsgremium macht von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch, indem es für seine Studienfachschaft nach den jeweils geltenden Vorgaben einen Vorschlag beschließt und diesen beim Vorsitz der Verfassten Studierendenschaft einreicht. 4) Das Vorschlagsgremium kann ab Mitteilung der Berechnung für das folgende Haushaltsjahr Vorschläge für die Verwendung der Mittel beim Vorsitz der Verfassten Studierendenschaft einreichen. 5) Das Vorschlagsgremium übt sein Vorschlagsrecht für das beginnende Haushaltsjahr in der Regel bis zum 15. Januar dieses Jahres aus. Vorschläge für die Verwendung der Mittel des laufenden Haushaltsjahres müssen bis spätestens 15. Mai dieses Jahres eingereicht werden. (6) Ein Antrag muss mindestens folgende Angaben enthalten: 1. den Namen der Studienfachschaften, 2. bewilligter Betrag, 3. Beschreibung der Maßnahmen, 4. Stufe nach der VwV, 5. Bewirtschaftende Einrichtung, 6. Beschlussdaten, 7. studentische Ansprechperson, 8. Ansprechperson in der Einrichtung. (7) Mittel, für die die Studienfachschaft das Vorschlagsrecht hat, werden der Qualitätssicherungsmittelkommission nach § 4 zugewiesen, wenn die Studienfachschaft bis zum 15. Mai keinen oder keinen vollständigen Gebraucht von ihrem Vorschlagsrecht macht. §4 Wahl der Qualitätssicherungsmittelkommission 1) Die Qualitätssicherungsmittelkommission dieser Ordnung hat fünf Plätze und wird bis zur letzten regulären Sitzung des Wintersemesters spätestens gewählt. 2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 2 Semester. Ist nach Ablauf von der Amtszeit keine neue Kommission gewählt, so verbleiben die bisherigen Mitglieder kommissarisch im Amt, bis eine neue Kommission gewählt ist. 3) Die Qualitätssicherungsmittelkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens vier ihrer Mitglieder anwesend sind. 52 
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4) Scheidet ein Mitglied der Qualitätssicherungsmittelkommission aus dem Amt, findet eine Nachwahl für die verbleibende Amtszeit statt. 5) Sind bis zur Wahlfrist nach § 4 Absatz 1 nicht mindestens 4 Kandidat*innen gefunden, so wird diese Frist bis zur Zweiten StuRa-Sitzung des Sommersemesters für die Wahl der unbesetzten Sitze ausgeweitet. 6) Die Qualitätssicherungsmittelkommission tagt öffentlich. Sie berichtet dem StuRa über ihre Sitzungen. 



§ 5 Anteiliger Gebrauch des Vorschlagsrechts durch die Qualitätssicherungsmittelkommission 1) Die der Qualitätssicherungsmittelkommission zugewiesenen Anteile am Vorschlagsrecht der Verfassten Studierendenschaft fließen zu einem Anteil zusammen, von dem die Qualitätssicherungsmittelkommission im Rahmen dieser Vorschriften mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder Gebrauch macht. 2) Berücksichtigung finden nur Anträge von Vorschlagsgremien. Für die Kommission gilt insbesondere § 3 entsprechend. Jedoch gilt für solche Anteile, die der Kommission zugewiesen werden, anstelle des 15. Mai der 22. Mai des Haushaltsjahres als Stichtag. Für die nach § 3 Absatz 7 zugewiesenen Vorschlagsrechte, kann die Kommission zugunsten von fächerübergreifenden, möglichst vielen Studierenden zugutekommenden Angeboten Gebrauch machen. 3) Hat die Kommission bis zum 22. Mai des Haushaltsjahres ihr Vorschlagsrecht für das laufende Haushaltsjahr nicht voll ausgeschöpft oder entstehen bei der Durchführung von bewilligten Maßnahmen aus dem Vorjahr bis zum 31. März, gilt die Verwendung dieser übrigen Mittel zugunsten von Anschaffungen der Universitätsbibliothek als vorgeschlagen. Studentische Vorschläge für Anschaffungen sind vorzuziehen. In den Büchern ist zu vermerken, dass sie über die QSM angeschafft wurden. § 6 Verbund von Vorschlagsrechten einzelner Studienfachschaften 1) Studienfachschaften können ihre Anteile am Vorschlagsrecht insgesamt oder teilweise verbinden. 2)Von einem verbundenen Vorschlagsrecht kann nur nach Maßgabe einer von diesen Studienfachschaften abzuschließenden, schriftlichen Vereinbarung Gebrauch gemacht werden. Erst wenn eine solche wirksam von den die beteiligten Studienfachschaften vertretenden Gremien beschlossen und unterzeichnet wurde, gelten die Anteile in der vereinbarten Höhe als verbunden. 3) Auf so verbundene Anteile am Vorschlagsrecht der Verfassten Studierendenschaft findet diese Ordnung Anwendung. 4) Die schriftliche Vereinbarung enthält mindestens folgende Informationen: 53 
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Die beteiligten Studienfachschaften, Festlegung des Vorschlagverfahrens, insbesondere Regelungen für den Fall des Dissenses zwischen den beteiligten Studienfachschaften, Umfang der Verbindung. 5) Weiterhin sollte die schriftliche Vereinbarung vor ihrem Abschluss der Rechtsabteilung der Universität vorgelegt werden, sofern sie nicht in dieser oder ähnlicher Form bereits zuvor der Rechtsabteilung vorlag. § 3 gilt entsprechend. § 7 Weiterleitung des Vorschlags durch den Vorsitz der VS 1) Alle fristgerecht eingegangenen Vorschläge der Studienfachschaften sowie die Vorschläge der Qualitätssicherungsmittelkommission nach § 4 werden vom Vorsitz der Verfassten Studierendenschaft zu einem Gesamtvorschlag im Sinne der Verwaltungsvorschrift VwV QSM – studentisches Vorschlagsrecht zusammengefasst, unterschrieben und an das Rektorat weitergeleitet. Dabei gilt als Bewilligungszeitraum der 01. April bis zum 31. März des Folgejahres als vorgeschlagen. 2) Der Haupttermin zur Weiterleitung der Vorschläge ist der 31. Januar. Der Nachreichtermin zur Weiterleitung der Vorschläge ist der 31. Mai. Fallen diese Daten auf einen Sonn- oder Feiertag, verschieben sie sich auf den nächsten Werktag. § 8 Transparenz 1) Der eingereichte Gesamtvorschlag wird vom Vorsitz der Verfassten Studierendenschaft auf der StuRa-Website veröffentlicht, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 2) Weitergehende Transparenz durch die Vorschlagsgremien ist jederzeit zulässig, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. § 9 Zeitlicher Geltungsbereich Diese Ordnung tritt zum 01. Juni 2017 in Kraft. Sie gilt ab dem Haushaltsjahr 2018. § 10 Übergangsbestimmungen 1) Vorherige Beschlüsse des StuRa gelten bis zum Inkrafttreten dieser Ordnung. (a) Änderungsantrag Krissi 54 
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GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 14.06.2017 







§ 5 (2) Antragsberechtigt sind alle Studierenden der Universität Heidelberg sowie die Vorschlagsgremien. Für die Kommission gilt insbesondere § 3 entsprechend. Jedoch gilt für solche Anteile die der Kommission zugewiesen werden, anstelle des 15. Mai der 22. Mai des Haushaltsjahres als Stichtag. Für die nach § 3 Absatz 7 zugewiesenen Vorschlagsrechte, kann die Kommission zugunsten von fächerübergreifenden, möglichst vielen Studierenden zugutekommenden Angeboten Gebrauch machen. 







10.3



Änderung Satzung Chemie und Biochemie (2.Lesung) – Antrag muss noch vorgestellt werden 



2/3 Mehrheit GO-Antrag: „TEXT“ | Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| Abstimmung zum TOP 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



















Antragsaufnahme: 30.05.2017 



AntragsÇtel: 



Änderung der Satzung der Chemie und Biochemie Antragssteller*in: Moritz Bernhart Änderungstext: 



§ 7 Aufgaben des Fachschaftsrats (1) Der FSR vertritt die Interessen der Mitglieder der Studienfachschaft gegenüber allen universitären und außeruniversitären Gremien. (2) Der FSR hat insbesondere folgende Aufgaben: 55 
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2a. die Vertretung der fachlichen Interessen der Studienfachschaft, 2b. die Zusammenarbeit mit anderen Studienfachschaften der Universität, 2c. die Unterstützung der Arbeit der studentischen Mitglieder in den Selbstverwaltunggre mien der Universität, 2d. die Mitwirkung bei der Erstellung und Änderung von Studien- und Prüfungsordnugen, 2e. die Durchführung von fachschaftsspezifischen Projekten, 2f. die Einberufung und Leitung der FVV, 2g. die Ausführung der Beschlüsse der FVV, 2h. die Führung der Finanzen. (3) Der*Die Vorsitzende wird auf Grund seiner*ihrer Wahl dem Finanzreferenten*der Finanzreferentin sowie dem*der Beauftragten für den Haushalt zur Bestellung als Geldverwalter*in für die Geldannahmestelle vorgeschlagen. Die beiden Finanzreferenten*innen werden als stellvertretende Geldverwalter*innen zur Bestellung vorgeschlagen. Begründung erfolgt mündlich. 
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TOP 11: Kandidaturen 



11.1



Kandidaturen Sitzungsleitung (1. Lesung) 



(a) Tobias Willms Liebe StuRa-Delegierte, hiermit kandidiere ich für das Amt der Sitzungsleitung. Ich bin 20 Jahre alt und studiere im 4. Semester Jura. Durch meine Aufgaben im Fachschaftsrat und die regelmäßige Teilnahme an den StuRa-Sitzungen bin ich mit der Arbeit der VS und dem Ablauf der Sitzungen vertraut. Da mir diese Aufgaben bisher viel Spaß gemacht haben, möchte ich mich nun gerne noch aktiver an der Gestaltung der Sitzungen beteiligen. Ich habe mich gemeinsam mit den anderen Kandidat*innen mit Carolin und Louis getroffen und so auch einen Einblick in die Arbeit der Sitzungsleitung außerhalb der Sitzungen selbst bekommen. Ich bin Mitglied der Fachschaftsinitiative Jura, der CDU und (noch) passives Mitglied der Schüler Union. Hierin sehe ich jedoch kein Hindernis dafür, auch bei hoch kontroversen Debatten im StuRa die notwendige Neutralität zu wahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Kandidatur unterstützt, damit ich mich gemeinsam mit den anderen Kandidat*innen an der Arbeit der aktuellen Sitzungsleitung beteiligen kann, und stehe euch für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Tobias Willms 57 
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(b) Maik Schauerte Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, hiermit kandidiere ich für die Sitzungsleitung des StuRa. Ich studiere Molekulare Biotechnologie im vierten Fachsemester und bin schon seit Beginn meines Studiums regelmäßig im StuRa gewesen - erst als Beisitzer der Fachschaft und anschließend, in den letzten beiden Semestern, als gewählter Vertreter der Fakultätsliste Biowissenschaften. Es fand bereits ein Vortreffen mit der amtierenden Sitzungsleitung statt, bei dem alle Interessierten über Aufgaben, Abläufe und Weiteres informiert wurden. Ich denke, dass ich dieses Amt gut ausführen und viel Freude daran hätte. Als Teil der Sitzungsleitung würde ich sicherlich von meinen Erfahrungen aus den StuRa-Sitzungen profitieren, da ich etwa weiß, wie die Sitzungsunterlagen grob aufgebaut sind, wie die Sitzung grundsätzlich abzulaufen hat und zu moderieren ist und was auf hochschulpolitischer Ebene alles abläuft. Da ich auch in der künftigen Legislaturperiode als Vertreter der Fakultätsliste Biowissenschaften im StuRa stimmberechtigt sein werde, möchte ich an dieser Stelle betonen, dass ich als Sitzungsleitung höchste Neutralität bei der Moderation der TOPs und der Arbeit als Sitzungsleitung im Allgemeinen bewahren würde. Ich möchte mich schon früh von der Sitzungsleitung einweisen lassen und mich mit ihr zusammen in und an den letzten Sitzungen des StuRa beteiligen, um einen weitgehend nahtlosen Übergang in die nächste Legislaturperiode zu gewährleisten. Über euer Vertrauen würde ich mich sehr freuen! Für Fragen stehe ich gerne bereit. Maik (c) David Schwarzenbacher







Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, nach einem Jahr Erfahrung als Beisitzer für die Fachschaft Molekulare Biotechnologie (MoBi) im StuRa kandidiere ich nun für dessen Sitzungsleitung. Mein Name ist David Schwarzenbacher, ich studiere MoBi im 2. Fachsemester und engagiere mich seit der ersten Stunde meines Studiums in unserer Fachschaft. Als deren gewählter Beisitzer bin ich daher auch seit Anbeginn der StuRa-Sitzung des letzten Jahres life dabei im Geschehen. 58 
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Angesichts der bisher erlebten Eindrücke wirkt das Amt der Sitzungsleitung äußerst divers auf mich und es scheint, als bekomme man einen extrem guten Überblick über viele Tagesgeschäfte und Aktivitätsfelder der verfassten Studierendenschaft. Nachdem ich nun schon ein Jahr regelmäßig an den Sitzungen teilnehme und viele interessante und lehrreiche Sichtweisen und Erfahrungen vermittelt bekam, erhielt ich so auch einen relativ guten Überblick über die Sitzungsgliederung, deren Ablauf sowie Moderation und würde nun gerne die Initiative ergreifen, mich selbst mehr einzubringen und aktiv mitzuwirken. Als Sitzungsleitung wäre es mir neben der Wahrung von Neutralität ein besonders Anliegen gewisse Abläufe (gerade jene, wo Außenstehende bei uns anwesend sind und deren Projekte vorstellen) für externe Personen zuvorkommend zu gestalten und hier (wenn möglich) mehr auf interne Kooperation binnen des StuRas zu setzten, um die Abwicklung etwaiger Thematiken zu beschleunigen. Ebenso wäre es mir wichtig, dass alle Personen immer ein offenes Ohr bei mir hätten und sowohl Kritik (qualitativ), Unzufriedenheit oder auch jederzeit jegliche Art an Wünsche direkt äußern können, denn so funktioniert meines Erachtens Demokratie – als ein Prozess der sinnvollen und gegenseitig sicherlich nicht immer kongruenten, aber hoffentlich zielführenden und wegweisenden Positionierung. Um ggf. einen problemlosen Übergang zu gewährleisten, wäre es mir wichtig, noch dieses Semester einiges von der aktuellen Sitzungsleitung mitzunehmen, um eine bestmögliche Einarbeitung in die facettenreichen Thematiken des StuRas zu garantieren. Über geschenktes Vertrauen eurerseits würde ich mich riesig freuen und um das schon einmal vorweg zu nehmen, mein Lieblings-Pokémon ist Schilterus. Andere Fragen sind natürlich auch gerne willkommen! David 



(d) Phoebe Tsorpatzidis Liebe Stura Mitglieder, hiermit kandidiere ich für den Posten der Sitzungsleitung für die nächste Legislaturperiode. Ich studiere im zweiten Semester Jura und engagiere mich seit dem ersten Semester ehrenamtlich jeweils für die UNICE Hochschulgruppe Mannheim und den Fachschaftsrat Jura. In diesem Zusammenhang habe ich auch schon mehrere Projekte geleitet. Ich halte die Arbeit des Studierendenrats für sehr wichtig und sinnvoll und möchte diesem Zweck schon länger zu Gute kommen. 
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Speziell ist der Posten der Sitzungsleitung für mich interessant, da ich glaube dass eine erfolgreiche und effiziente Arbeit nur mit strukturiertem und organisatorischem Engagement möglich ist. Ich wünsche mir zu der positiven Entwicklung des Studierendenrats beizutragen, indem ich mit einem guten Team die Sitzungen umfangreiche plane, durchführe sowie das Protokoll der Sitzungen bearbeite. Sowohl ich als auch die anderen Kandidaten haben mit der Sitzungsleitung schon Kontakt gehabt. Eine Einarbeitung kann meinerseits sofort beginnen. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und Herausforderung dieses Amtes und hoffe auf eure Zustimmung. Mit freundlichen Grüßen Phoebe Tsorpatzidis 



(e) Valentin von Stosch Lieber Stura, Liebe Kommiltoninnen und Kommilitonen, Hiermit bewerbe ich mich für das Amt der Sitzungsleitung für den Studierendenrat Heidelberg. Mein Name ist Valentin von Stosch (19 Jahre) und ich studiere im 2. Semester Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg. Ich bin seit dem 1. Semester in der Fachschaft Jura aktiv und seit einem Semester gewählter Fachrat. Hochschulpolitisch war ich bis zum jetzigen Zeitpunkt an der Universität Heidelberg noch in keinem Gremium aktiv, trotzdem habe ich natürlich in Vorbereitung auf diese Kandidatur eine Sitzung besucht. Wir haben uns als Kandidaten*Innen schon eingehend mit der Arbeit der Sitzungsleitung beschäftigt und sind bereit euch eine gut funktionierende Sitzungsleitung zu stellen. Ich bin mir sicher, dass wir uns als Sitzungsleitung gut ergänzen und ein engegagiertes Team darstellen könnten. Ich persönlich bin höchst motiviert ein Teil der Sitzungsleitung zu werden, um mich mit meinen Stärken einbringen zu können. Natürlich bin ich mir zudem bewusst, dass ich als Teil der Sitzungsleitung zur Neutralität angehalten bin und werde das natürlich auch so umsetzen. Ich würde mich sehr über euer Vertrauen freuen. Beste Grüße, Valentin von Stosch 60 
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11.2



Kandidatur Sozialreferat Mahmud (2. Lesung) 



11.3



Kandidatur Sozialreferat Claudia (2. Lesung) 



Liebe StuRa - Mitglieder, hiermit kandidiere ich erneut für das Amt des Sozialreferenten. Das Amt bekleide ich gemeinsam mit Claudia seit Juli 2016 und dies würde ich auch sehr gerne ein weiteres Jahr tun. Die Arbeit im Sozialreferat hat sich als wertvolle Erfahrung herausgestellt, die aber auch mit viel Verantwortung und Arbeit einhergeht. Mein bisheriges Engagement hat mir viel Spaß gemacht und ist auch der Hauptgrund meiner erneuten Kandidatur. Als Kernaufgabe sehe ich die Leitung des Notlagenstipendiums. Doch auch weiteres Engagement gegen die kürzlich beschlossenen Studiengebühren habe ich weiter im Blick. Darüber hinaus steht auf dem Plan eine allgemeinen Sozialberatung für Studierende einzuleiten und ebenfalls wichtig ist die Funktion als Ansprechpartner für die Engagierten in der VS, aber auch für engagierte studentische Gruppen. Sowohl im StuRa als auch in der RefKonf wirke ich regelmäßig und auch aktiv mit. Ich studiere Chemie im 4. Mastersemester, bin 23 Jahre alt, Mitglied der Linken.SDS-HD und mein Lieblingspokémon ist Gengar. Ich bin selbstverständlich in keiner Burschenschaft und auch in keiner Verbindung. Für Fragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung, persönlich oder auch unter [email protected] Mahmud Abu-Odeh Kandidatur Sozialreferat - Claudia Guarneri Liebe StuRa - Delegierte, hiermit kandidiere ich erneut für das Amt der Sozialreferentin. Seit Juli 2016 bekleide ich das Amt, welches mit viel Freude bereitet. Die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, die sich im Sozialreferat stellen, versuche ich mit viel Elan und Lernbereitschaft anzugehen. Aufgabenschwerpunkte sehe ich in der Administration des Notlagenstipendiums, der Durchführung der allgemeinen Sozialberatung und als Ansprechpartnerin der in der VS Engagierten. Die BAföG-Beratung und die Rechtsberatung kann ich jedoch auch unterstützen, falls Bedarf hierbei besteht. Ich gestalte die VS gerne aktiv mit, was auch meine regelmäßigen Besuche im StuRa und mein Mitwirken in der RefKonf verdeutlichen. Ich studiere Politikwissenschaft mit Beifach Öffentliches Recht im 1. Mastersemester. 61 
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Ich bin 24 Jahre alt, bin Mitglied der Juso Hochschulgruppe, der Amnesty International Hochschulgruppe, beim Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung und beim Asylarbeitskreis Heidelberg e.V. Ich bin weder Mitglied einer Partei noch einer Burschenschaft. Mein Lieblingspokémon ist Glumanda. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Kandidatur unterstützt. Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung, auch unter [email protected] Claudia 
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Pause & Wahl 



Wahlergebnisse 



Ja 



Nein 



Enthaltung 



Mahmud 















Claudia 
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TOP 12: Info: Ausschreibungen für Referate etc. des StuRa, Ämter der VS, VS-Mitglieder in Kommissionen etc. sowie Senatsausschüsse Hinweis: Sofern zu Info-Tagesordnungspunkten nicht das Wort gewünscht wird, wird hierüber nicht gesprochen. Wenn jemand es wünscht, kann man jedoch sehr wohl darüber reden – gerne auch in der nächsten Sitzung in einem ordentlichen Tagesordnungspunkt. Unter diesem Tagesordnungspunkt wird aufgerufen, für Ausschüsse, Referate, den Vorsitz der VS oder die Sitzungsleitung des StuRa, als Mitglied von StuRa-Kommissionen etc. zu kandidieren Beschreibungen und ausführliche Ausschreibungstexte und Kandidaturaufrufe findet ihr auf der Seite mit den Kandidaturaufrufen auf der StuRa-Homepage: 



https://www.stura.uni-heidelberg.de/studierendenrat/ausschreibungen-kandidaturen.html Dort findet ihr zum Beispiel Aufrufe für die Härtefallkommission, die Sitzungsleitung des StuRa oder die PLACE-Auswahlkommissionen. In dieser Datei findet ihr eine Beschreibung der Ämter/Ausschüsse/Referate/Kommissionen der VS: https://www.stura.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/VS/Ausschreibungen.pdf 
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TOP 13: Sonstiges 
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TOP 14: Anlagen 



Amt / Dienststelle



Geschäftsstelle Interkulturelles Zentrum Verwaltungsgebäude



Bergheimer Str. 147 Stadt Heidelberg



Postfach 10 55 20



69045 Heidelberg



Bearbeitet von



Jagoda Marinić Zimmer



23



Telefon



06221 58-15600 Telefax



06221 46-15600 E-Mail



[email protected] Datum und Zeichen Ihres Schreibens



Unser Zeichen



IZ-Mar



Einladung zum „YOU&I – Welcome Café“ im IZ ab 29. Juni Sehr geehrte Damen und Herren, das Interkulturelle Zentrum der Stadt Heidelberg bietet ab Donnerstag, 29. Juni 2017, von 16 bis 18 Uhr an vier Donnerstagnachmittagen in Folge mit dem „YOU&I – Welcome Café“ eine regelmäßige Plattform zum Kennenlernen im Café des Interkulturellen Zentrums, Bergheimer Str. 147, 69115 Heidelberg an. Der Eintritt ist frei. Egal ob Sprachtandem, Hilfe für den praktischen Alltag oder einfach gemeinsam ein Brett- oder Kartenspiel spielen, hier sind alle willkommen. Eine besondere Willkommensaktion gibt es für jedes Tandem, das sich findet: Die erste Tasse Espresso gibt es für nur einen Euro. Das YOU&I – Welcome Café bietet eine Anlaufstelle für Neu-Heidelbergerinnen und Heidelberger, Studierende, Menschen auf der Flucht und solche, die schon lange in Heidelberg zuhause sind.



Datum



22. Juni 2017



Stadt Heidelberg Postfach 10 55 20 69045 Heidelberg Bürgerservice: Telefon 06221 58-10580 Telefax 06221 58-10900 [email protected] Sparkasse Heidelberg IBAN: DE14 6725 0020 0000 0240 07 BIC: SOLADES1HDB



So erreichen Sie uns: Buslinie 34,35 / Straßenbahnlinie 22 (Betriebshof) Buslinie 32 / Straßenbahnlinie 5, 21 (Hauptbahnhof)



Neben aufgeschlossenen Heidelbergerinnen und Heidelbergern, gibt es die Möglichkeit, hier ansässige Organisationen wie AEGEE Heidelberg e.V., AIESEC Heidelberg e.V., Studieren ohne Grenzen Heidelberg e.V., DAADFreundeskreis Rhein-Neckar e.V. und die FreiwilligenAgentur Heidelberg kennenzulernen. Diese erhalten ihrerseits die Gelegenheit, sich und Ihre Arbeit zu präsentieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Weitere Termine für das YOU&I – Welcome Café im Sommer sind Donnerstag, 6. Juli, 13. Juli und 20. Juli 2017, jeweils von 16 bis 18 Uhr im Interkulturellen Zentrum. Interessierte Organisationen, die mitmachen wollen, können sich im Sekretariat des Interkulturellen Zentrums unter [email protected] melden.



Über Ihr Kommen würde ich mich freuen, Jagoda Marinić Leiterin 65 Interkulturelles Zentrum
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Sitzungsunterlagen 27.06.2017 - StuRa Heidelberg - Universität ... 

27.06.2017 - ... Seite zu geben und einen interdisziplinären Diskurs zu eröffnen. ...... Telefax 06221 58-10900 [email protected]. Sparkasse Heidelberg.
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public lecture series - Uni Heidelberg 

Salmon in Hokkaido, Japan. Heather Swanson, Aarhus University. The Political Ecology of Performance: Knowledge and Cotton Production in Telangana, India.
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Bio in Heidelberg - Stadt Heidelberg 

Koordinator des Netzwerks, Dr. Werner Ebert, Stadt NÃ¼rnberg, wenden: Telefon: 0911. 231 4189 ..... Naturland, und Dr. Christian Eichert, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von.
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Bio in Heidelberg - Stadt Heidelberg 

Bio-zertifizierte Unternehmen auflisten, hilfreich: www.bioc.info und www.oeko- .... Beratungsunternehmen, einer Zertifizierungsstelle und dem DEHOGA eine ...
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Schönes Heidelberg 

des erste skelette Anzeichen der Menschen in Europa. ○ In dem 5th Jahrhundert V.C. .... Cafe Schafheutle ist “das süße Herz von Heidelberg”. Es ist einem ...
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catecismo de heidelberg - Refo500 

tormentos del infierno (b). a. Salmo 18:4, 5; Salmo 116:3; ...... tan fiel y gozosamente (c) como lo hacen los ángeles e
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ringvorlesung - UniversitÃ¤t Heidelberg 

17.10.2012 - Die Ringvorlesung ist obligatorischer Bestandteil des Moduls â€šÃœbergreifende Kompetenzen' im Studiengang B.A. Ãœbersetzungswissenschaft. B.A.-Studierenden wird empfohlen, die Ringvorlesung im 3. Semester zu belegen. Studierende aller a
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pregame - MLP Academics Heidelberg 

19.11.2017 - Negativ-Serie heute nicht ihr. Ende findet. VS. PRO A. TABELLE. TEAM. PKT. DIFF. 1. Crailsheim Merlins. 16. 109. 2. RASTA Vechta. 14. 107. 3. Hamburg Towers. 14. 42. 4. PS Karslruhe LIONS. 12. 80. 5. HEBEISEN White Wings Hanau 12. 46. 6.
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151222_HD_Programmflyer ... - Stadt Heidelberg 

10.01.2016 - Referent: Professor Michael Braum. GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Internationalen ... Rot- und WeiÃŸweine (Weingut Bauer). â€“ Alkoholfreie GetrÃ¤nke ...
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151222_HD_Programmflyer ... - Stadt Heidelberg 

10.01.2016 - Hauptzelt auf dem Paradeplatz. â€“ Rot- und WeiÃŸweine (Weingut Bauer). â€“ Alkoholfreie GetrÃ¤nke, Pommes Frites, Bratwurst,. Vegetarische ...
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pregame - MLP Academics Heidelberg 

19.11.2017 - RÃ–MERSTROM Gladiators Trier 8. -1. 12. Uni Baskets Paderborn. 6. -73. 13. OrangeAcademy. 6. -62. 14. NÃ¼rnberg Falcons BC. 4. -74. 15. TEAM EHINGEN URSPRING. 2. -113. 16. Baunach Young Pikes. 0. -79. Stand 13.11.2017, Quelle ProA. MLP A
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El catecismo de Heidelberg 

¿Por qué el hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? ...... cimiento alguno de nuestra parte, sino sólo po
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in IT - PH Heidelberg 

Virtualisierung auf Basis von Citrix. Kenntnisse im Bereich Netzwerk, Windows PCs ggf. Linux. WÃ¼nschenswert sind Kenntnisse in der App-Anwendung.










 


[image: alt]





Weihnachtsmarkt in Heidelberg 

grüne, hügelige Landschaft im reizvollen Ne- ckartal verleihen der Stadt einzigartige Reize. LUXEMBURG - HEIDELBERG - LUXEMBURG. Abfahrt in ...
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Tagungsband - Universität Heidelberg 

27.03.2015 - Fachverlag Hans Carl, Nürnberg, erstmals erschienen 1948, ...... der Monogrammatum von Johann Friedrich Christ, in: Nicole Hegener (Hg.):.
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SchÃ¶nes Heidelberg 

Die Lotte ist ein billiges Herberge in Altstadt und es kosten einzig zwanzig Dollar! Die Lotte haben im Juni 2011 geÃ¶ffnet. Alle die MÃ¶bel ist neu und sauber. 10 ...
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15.â€“18. September 2016 - Heidelberg - Literaturnetz Heidelberg 

16.09.2016 - September mit Philip. Temple und Diane Brown Autoren aus der neuseelÃ¤ndi- schen UNESCO City of Literature Dunedin im DAI zu. Gast sind.
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alter - UniversitÃ¤t Heidelberg 

25.06.2016 - MediÃ¤vistik und FrÃ¼hneuzeitforschung). Prof. Dr. Peter Schmidt, Dr. Tobias Frese und. Wolf Zoeller, M.A. (UniversitÃ¤t Heidelberg, Institut fÃ¼r.
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stadtkreis heidelberg denkmaltopographie bundesrepublik 

This particular Stadtkreis Heidelberg Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland Kulturdenkmale In. Badenwurttemberg PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, 
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Tagungsband - Universität Heidelberg 

27.03.2015 - stransfers aus dem östlichen Mittelmeerraum: Inwieweit kann etwa von ...... Erkenntnismöglichkeiten eröffnen neueste materialtechnische und natur- ...... gramme, die Entscheidung »Habilitation versus ›zweites Buch‹ versus.
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catehismul de la heidelberg - Refo500 

Noul Testament. Mat (Evanghelia dupÄƒ Matei). Mc (Evanghelia dupÄƒ Marcu). Lc (Evanghelia dupÄƒ Luca). In (Evanghelia dupÄƒ Ioan). Fapte (Faptele Apostolilor).
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Pym - Theater und Orchester Heidelberg 

01.02.2016 - Redaktion: Julia Hochstenbach. Gestaltung: ... Von Julia Hochstenbach. Auf eine ..... PFIrSICHbLÃœTeNGLÃœCK von Gesine Schmidt. 11 Uhr, UA ...
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Frau PD Dr. Hannelis Schulte aus Heidelberg - Theologie Uni ... 

12.04.2016 - In dieser Zeit verÃ¶ffentlichte sie in der Zeitschrift â€žEvangelische. Theologieâ€œ AufsÃ¤tze ... Hannelis Schulte ist aufrecht durchs Leben gegangen.
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Self across time: the diachronic unity of bodily ... - Uni Heidelberg 

Abstract The debate on personal persistence has been characterized by a dichotomy which is due to its still Cartesian framwork: On the one side we find proponents of psychological continuity who connect, in Locke's tradition, the persistence of the p
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